
   

 

VERKAUFSPROSPEKT MIT 
VERWALTUNGSREGLEMENT

Deka-PB Werterhalt 2y 

   

 

 

  

DekaBank
Deutsche Girozentrale

Ausgabe August 2017 

Ein Investmentfonds gemäß Teil I des 
 Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010  

über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW). 



 

Die Deka International S.A. und die in 
diesem Verkaufsprospekt beschriebenen 
Fondsanteile sind und werden nicht gemäß 
dem United States Investment Company 
Act von 1940 in seiner gültigen Fassung 
registriert. Die durch diesen Verkaufspros-
pekt angebotenen Anteile sind aufgrund 
US-aufsichtsrechtlicher Beschränkungen 
nicht für den Vertrieb in den Vereinigten 
Staaten von Amerika (welcher Begriff  auch 
die Bundesstaaten, Territorien und Besit-
zungen der Vereinigten Staaten sowie den 
District of  Columbia umfasst) oder an bzw. 
zugunsten von US-Personen, wie in Regula-
tion S unter dem United States Securities 
Act von 1933 in der geltenden Fassung 
definiert, bestimmt und werden nicht regis-
triert.  

US-Personen sind natürliche Personen, die 
ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten 
von Amerika haben. US-Personen können 
auch Personen- oder Kapitalgesellschaften 
(juristische Personen) sein, wenn sie etwa 
gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staa-
ten von Amerika bzw. eines US-Bundes-
staats, Territoriums oder einer US-Besitzung 
gegründet wurden. 

Dementsprechend werden Anteile in den 
Vereinigten Staaten von Amerika und an 
oder für Rechnung von US-Personen weder 
angeboten noch verkauft. Spätere Übertra-
gungen von Anteilen in die Vereinigten 
Staaten von Amerika bzw. an US-Personen 
sind unzulässig.  

Dieser Verkaufsprospekt darf  nicht in den 
Vereinigten Staaten von Amerika oder an 
US-Personen verbreitet werden. Die Vertei-
lung dieses Verkaufsprospektes und das 
Angebot bzw. der Verkauf  der Anteile 
können auch in anderen Rechtsordnungen 
Beschränkungen unterworfen sein. 

 

Verkaufsbeschränkung 
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Dieser Verkaufsprospekt nebst Verwal-
tungsreglement, welches aus dem 
Grundreglement und dem Sonderreg-
lement des Fonds gebildet wird, hat im 
Zweifelsfalle Vorrang vor den wesentli-
chen Informationen für den Anleger. Er 
ist nur gültig in Verbindung mit dem 
jeweils letzten veröffentlichten Jahresbe-
richt des Fonds, dessen Stichtag nicht 
länger als 16 Monate zurückliegen darf. 
Wenn der Stichtag des Jahresberichts 
länger als acht Monate zurückliegt, ist 
dem Erwerber zusätzlich der jüngere 
Halbjahresbericht des Fonds auszu-
händigen. Beide Berichte sind Bestand-
teil dieses Verkaufsprospektes.  

Niemand ist ermächtigt, sich auf  An-
gaben zu berufen, welche nicht in dem 
Verkaufsprospekt oder in den wesentli-
chen Informationen für den Anleger 
oder in Unterlagen, auf  welche der 
Verkaufsprospekt sich beruft und wel-
che der Öffentlichkeit zugänglich sind, 
enthalten sind. 

Interessierten Anlegern wird geraten, diesen 
Verkaufsprospekt sorgfältig und vollständig 
durchzulesen und sich bei ihren Rechts-, 
Steuer- oder Finanzberatern über die ent-
sprechenden rechtlichen Erfordernisse, 
Devisenbestimmungen und Steuern nach 
dem Recht des Landes ihrer Staatsangehö-
rigkeit, ihres gewöhnlichen Aufenthaltes 
oder Wohnsitzes, die sich auf  den Erwerb, 
den Besitz, die Veräußerung oder anderwei-
tige Verfügung der Anteile auswirken kön-
nen, und über die steuerliche Behandlung 
der Erträge zu erkundigen.  

In diesem Verkaufsprospekt werden die in 
Artikel 1 Absatz 2 des Grundreglements 
definierten Begriffe in gleicher Weise ver-
wendet.  

Dieser Verkaufsprospekt kann in andere 
Sprachen übersetzt werden. Im Fall etwaiger 
Widersprüche oder Doppeldeutigkeiten in 

einer Übersetzung hat der deutsche Wort-
laut Vorrang.  

Die Herausgabe dieses Verkaufsprospekts 
und das Angebot bzw. der Verkauf  von 
Anteilen des Fonds kann in manchen Ho-
heitsgebieten Beschränkungen unterliegen. 
Dieser Verkaufsprospekt ist nicht als Auf-
forderung zum Erwerb von Anteilen zu 
betrachten. 

1. Der Fonds 

Der im vorliegenden Verkaufsprospekt 
beschriebene Investmentfonds 
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(im Folgenden der "Fonds") ist ein auf  
Initiative der DekaBank Deutsche Giro-
zentrale, Frankfurt am Main, nach Luxem-
burger Recht in der Form eines "fonds 
commun de placement" errichtetes Sonder-
vermögen aus Wertpapieren und sonstigen 
Vermögens-werten. Es wurde ursprünglich 
nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 
20. Dezember 2002 über Organismen für 
gemeinsame Anlagen aufgelegt, unterliegt 
nunmehr Teil I des Luxemburger Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 über Organismen 
für gemeinsame Anlagen und erfüllt die 
Anforderungen der EG-Ratsrichtlinie 
2009/65/EG vom 13. Juli 2009. 

Bis zum 2. Mai 2010 lautete die Bezeich-
nung des Fonds IFM-PremiumProtection 
Plus 2. 

Das Geschäftsjahr des Fonds endet jedes 
Jahr am 30. November. Die Erträge werden 
im Fonds wieder angelegt. Der Jahresbe-
richt wird von der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft KPMG Luxembourg S.à r.l. ge-
prüft. 

Der Fonds wurde bis zum 2. Mai 2010 von 
der International Fund Management S.A. 
Luxemburg, verwaltet. Seit dem 3. Mai 2010 
wird der Fonds von der Deka International 

S.A. („Verwaltungsgesellschaft“), Luxem-
burg, verwaltet. Die Vermögenswerte des 
Fonds verwahrt die DekaBank Deutsche 
Girozentrale Luxembourg S.A. („Verwahr-
stelle“), Luxemburg. 

2. Die Verwaltungsgesellschaft  

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 
12. August 1988 als Aktiengesellschaft unter 
luxemburgischem Recht für eine unbe-
stimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz 
in Luxemburg und ist unter Nummer B. 28 
599 im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister eingetragen.  

Die Satzung der Gesellschaft ist im Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations 
(„Mémorial“), vom 26. Oktober 1988 veröf-
fentlicht und beim Luxemburger Handels- 
und Gesellschaftsregister hinterlegt. Die 
Satzung wurde letztmalig durch Gesell-
schafterbeschluss vom 24. Januar 2017 ab-
geändert. Eine koordinierte Neufassung der 
Satzung wurde beim Luxemburger Han-
dels- und Gesellschaftsregister hinterlegt 
und die Satzungsänderung im Recueil 
électronique des sociétés et associations 
("RESA") am 9. Februar 2017 veröffent-
licht.  

Der Zweck der Gesellschaft ist die Aufle-
gung und/oder Verwaltung von gemäß der 
Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen lu-
xemburgischen und/oder ausländischen 
OGAW und die zusätzliche Verwaltung 
anderer luxemburgischer und/oder auslän-
discher OGA, die nicht unter diese Richtli-
nie fallen.  

Die Tätigkeit der Verwaltung von Fonds 
Commun de Placement und Investmentge-
sellschaften umfasst insbesondere:  

‡ Die Anlageverwaltung: In diesem Zu-
sammenhang kann die Gesellschaft für 
Rechnung der von ihr verwalteten OGAW 
und OGA Benachrichtigungen oder Anwei-
sungen betreffend zu tätigender Anlagen 
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erteilen, Verträge abschließen, alle Arten 
von Wertpapieren und andere Vermögens-
arten kaufen, verkaufen, tauschen und 
übereignen, für Rechnung der von ihr ver-
walteten OGAW und OGA alle im Zu-
sammenhang mit Wertpapieren, die das 
Vermögen der OGAW und OGA bilden, 
stehenden Stimmrechte ausüben. Hierbei 
handelt es sich nicht um eine abschließende 
Auflistung.  

‡ Administrative Tätigkeiten in Bezug auf 
OGAW und OGA. Hierbei handelt es sich 
um die Gesamtheit der in Anhang II des 
Gesetzes von 2010 aufgeführten Tätigkei-
ten, d.h. insbesondere die Bewertung der 
Portfolios und Preisfestsetzung für die 
Aktien und/oder Anteile der OGAW und 
OGA, die Ausgabe und Rücknahme von 
Aktien und/oder Anteilen der OGAW und 
OGA, die Registerführung für die OGAW 
und OGA, die Führung und Aufbewahrung 
von Aufzeichnungen von Transaktionen. 
Diese Auflistung ist nicht abschließend.  

‡ Vertrieb der Aktien und/oder Anteile 
von selbst- oder fremdverwalteten OGAW 
und OGA in Luxemburg und/oder im 
Ausland.  

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt im 
Einklang mit dem Gesetz von 2010 und 
den anwendbaren Verwaltungsvorschriften 
der CSSF über ausreichende und angemes-
sene organisatorische Strukturen und inter-
ne Kontrollmechanismen, insbesondere 
handelt sie im besten Interesse der Fonds 
bzw. Teilfonds und stellt sicher, dass Inte-
ressenkonflikte vermieden werden und die 
Einhaltung von Beschlüssen und Verfahren, 
eine faire Behandlung der Inhaber von 
Anteilen an den verwalteten Fonds und 
Teilfonds sowie die Einhaltung der festge-
legten Risikomanagement-Grundsätze 
gewährleistet sind. Sie verfügt über eine 
wirksame und ständige Compliance-, In-
nenrevisions- sowie Risikomanagement-
Funktion, die jeweils unabhängig sind, und 
erhält diese aufrecht. 

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt ferner 
über festgelegte Entscheidungsprozesse, 
eine klare Organisationsstruktur, angemes-
sene interne Kontrollmechanismen sowie 
eine interne Berichterstattung zwischen 
allen maßgeblichen Ebenen der Verwal-
tungsgesellschaft. Sie gewährleistet ferner, 
dass angemessene und systematische Auf-
zeichnungen über ihre Geschäftstätigkeit 
und interne Organisation geführt werden. 
Sie ergreift alle angemessenen Maßnahmen, 
um das bestmögliche Ergebnis für den 
Fonds bzw. Teilfonds zu erzielen, wobei sie 
den Kurs, die Kosten, die Geschwindigkeit 
und Wahrscheinlichkeit der Ausführung 
und Abrechnung, den Umfang und die Art 
des Auftrages sowie alle sonstigen, für die 
Auftragsausführung relevanten Aspekte 
berücksichtigt (best execution). Sie sorgt für 
eine umgehende, redliche und zügige Aus-
führung der für Fonds bzw. Teilfonds getä-
tigten Portfoliogeschäfte im Hinblick auf  
die Ausführung von Handelsentscheidun-
gen für die verwalteten Fonds bzw. Teil-
fonds. Bei Auslagerung von Aufgaben an 
Dritte vergewissert sie sich, dass die Dritten 
die notwendigen Maßnahmen zur Einhal-
tung aller Anforderungen an Organisation 
und Vermeidung von Interessenkonflikten 
wie sie in den anwendbaren Luxemburger 
Gesetzen und Verordnungen festgelegt 
sind, getroffen haben und die Einhaltung 
dieser Anforderungen überwachen. Dar-
über hinaus stellt sie sicher, dass den Fonds 
bzw. Teilfonds und/oder den Anteilinha-
bern in keinem Fall überzogene Kosten in 
Rechnung gestellt werden. 

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- 
und Ausland ausüben, Zweigniederlassun-
gen errichten und alle sonstigen Geschäfte 
betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke 
förderlich sind und im Rahmen der Best-
immungen des Gesetzes vom 10. August 
1915 über Handelsgesellschaften und des 
Kapitels 15 des Gesetzes von 2010 bleiben.  

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf  eigene 
Verantwortung, Kosten und Kontrolle die 
Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit 
der Ausführung der täglichen Anlagepolitik 
des Fonds beauftragt. Der Fondsmanager 
ist befugt, Vermögenswerte des Fonds 
anzulegen und/oder bestehende Anlagen zu 
liquidieren.  

Die Deka Investment GmbH ist eine Kapi-
talanlagegesellschaft (Verwaltungsgesell-
schaft) nach deutschem Recht. Sie ist auf  
das Portfoliomanagement von Fonds für 
Privatkunden und institutionelle Anleger 
spezialisiert. Die von ihr verwalteten Ver-
mögenswerte beliefen sich am 31. Dezem-
ber 2015 auf  rund 129,1 Mrd. Euro.  

Des Weiteren hat die Verwaltungsgesell-
schaft die Fondsbuchhaltung und 
Fondsadministration auf  die State Street 
Bank Luxembourg S.C.A., Luxemburg 
ausgelagert. 

Mit der Abwicklung von Transaktionen für 
Rechnung des Fonds wird überwiegend die 
Verwahrstelle, deren Tochtergesellschaft die 
Verwaltungsgesellschaft ist, beauftragt.  

Weitere Angaben zur Verwaltungsgesell-
schaft enthält der Anhang „Ihre Partner in 
der Sparkassen-Finanzgruppe“. 

3. Die Verwahrstelle 

Das Gesetz von 2010 und die anwendbaren 
Verwaltungsvorschriften der CSSF sehen 
eine Trennung der Verwaltung und der 
Verwahrung von OGAW vor. Für Vermö-
genswerte, deren Verwahrung die Verwahr-
stelle selbst übernimmt, eröffnet die Ver-
wahrstelle für den OGAW ein oder mehrere 
Konten, in denen alle Vermögenswerte 
erfasst werden, die Eigentum des OGAW 
sind und für deren Verwahrung sie verant-
wortlich ist. Bei Vermögensgegenständen, 
die nicht verwahrt werden können, prüft die 
Verwahrstelle, ob der Fonds Eigentum an 
diesen Vermögensgegenständen erworben 



6

hat. Die Verwahrstelle muss zu jeder Zeit 
einen vollständigen Überblick über alle 
Vermögenswerte des OGAW haben, ein-
schließlich derer, die nicht Gegenstand einer 
Verwahrung sind. Sie überwacht, ob die 
Verfügungen der Verwaltungsgesellschaft 
über die Vermögensgegenstände den Vor-
schriften des Gesetzes von 2010 und dem 
Verwaltungsreglement entsprechen. 

Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die 
Geldflüsse und liquiden Mittel des OGAW 
ordnungsgemäß überwacht werden. Sie 
gewährleistet, dass sämtliche von Anteilin-
habern bei der Zeichnung von Anteilen des 
OGAW geleistete Zahlungen eingehen und 
dass alle liquiden Mittel des OGAW auf  
Geldkonten verbucht werden, die auf  den 
Namen des OGAW oder der Verwaltungs-
gesellschaft oder auf  den Namen der Ver-
wahrstelle bei einem Institut gemäß Artikel 
18 Abs. 1 a), b) und c) der Richtlinie 
2006/73 EG oder bei einem anderen Insti-
tut der gleichen Art in dem entsprechenden 
Markt, in dem Geldkonten vorgeschrieben 
sind, eröffnet wurden, solange ein solches 
Institut einer wirksamen aufsichtsrechtli-
chen Regulierung und Aufsicht unterliegt, 
die den Rechtsvorschriften der Europäi-
schen Union entsprechen und wirksam 
durchgesetzt werden. 

Daneben hat die Verwahrstelle insbesonde-
re folgende Aufgaben: 

‡ Sicherzustellen, dass die Ausgabe und 
Rücknahme der Anteile sowie die Anteil-
wertermittlung den Vorschriften des Geset-
zes von 2010 und dem Verwaltungsregle-
ment des Fonds entsprechen, 

‡ Sicherzustellen, dass bei den für gemein-
schaftliche Rechnung der Anleger getätigten 
Geschäften der Gegenwert innerhalb der 
üblichen Fristen an den Fonds überwiesen 
wird, 

‡ Sicherzustellen, dass die Erträge des 
Fonds nach den Vorschriften des Gesetzes 

von 2010 und dem Verwaltungsreglement 
verwendet werden, 

‡ Sicherzustellen, dass die Anteilpreise 
ordnungsgemäß berechnet werden, 

‡ Sicherzustellen, dass Sicherheiten für 
Wertpapierdarlehen rechtswirksam bestellt 
und jederzeit vorhanden sind. 

Für den Fonds hat die DekaBank Deutsche 
Girozentrale Luxembourg S.A. die Funktion 
der Verwahrstelle übernommen. Sie wurde 
am 5. Februar 1971 als Aktiengesellschaft 
luxemburgischen Rechts mit Sitz in Luxem-
burg gegründet. Sie ist eine Bank im Sinne 
des Luxemburger Gesetzes vom 5. April 
1993 über den Finanzsektor; sie betreibt 
Bankgeschäfte aller Art. 

Ihre Rechte und Pflichten als Verwahrstelle 
richten sich nach Luxemburger Recht, dem 
Verwaltungsreglement und dem Verwahr-
stellenvertrag. 

Die DekaBank Deutsche Girozentrale 
Luxembourg S.A. ist Mutterunternehmen 
und alleiniger Gesellschafter der Verwal-
tungsgesellschaft. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird überwie-
gend die Verwahrstelle, zu deren Konzern 
sie gehört, mit der Abwicklung von Trans-
aktionen für Rechnung des Fonds beauftra-
gen. 

Interessenkonflikte können aus Aufgaben 
oder Kontrollfunktionen entstehen, die die 
Verwahrstelle für den Fonds, die Anleger 
oder die Verwaltungsgesellschaft erbringt. 

Interessenkonflikte könnten sich aus der 
Übernahme der Verwahrstellenfunktion für 
den Fonds ergeben. 

Interessenkonflikte könnten für den Fonds 
darüber hinaus durch die Wahrnehmung 
der Funktion des Unterverwahrers inner-
halb der Deka-Gruppe entstehen. 

Potentielle Fallgruppen innerhalb der Deka-
Gruppe wurden identifiziert und entspre-
chende Vorkehrungen zu ihrer Vermeidung 
implementiert. Hierzu zählen u.a. die orga-
nisatorische Trennung der Zuständigkeiten 
und die Einhaltung von „Best Execution-
Maßstäben“ beim Erwerb oder Veräuße-
rung von Vermögensgegenständen. 

Die Verwahrstelle kann die Verwahrung von 
verwahrfähigen Vermögensgegenständen an 
weitere Unterverwahrer übertragen. Die 
übertragenen Aufgaben sind: 

‡ Verwahrung der Wertpapiere, 

‡ Verwaltung der Wertpapiere, 

‡ Abwicklung der Wertpapierhandelsge-
schäfte und Ausführung von Wertpapierlie-
ferungen (Ein- und Ausgänge). 

Als Unterverwahrer für die Verwahrstelle 
sind die DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt, sowie die Raiffeisenbank Interna-
tional AG, Wien (RBI AG), tätig. 

Die Verwahrung der Vermögenswerte des 
OGAW konzentriert sich zum größten Teil 
auf  die DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt. Im OGAW enthaltene konzern-
fremde Zielfondsanteile werden durch die 
RBI AG verwahrt. 

Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle 
Vermögensgegenstände, die von ihr oder 
von einem ihrer Unterverwahrer verwahrt 
werden, verantwortlich. Im Falle des Verlus-
tes eines solchen Vermögensgegenstandes 
haftet die Verwahrstelle gegenüber dem 
Fonds und dessen Anlegern, außer der 
Verlust ist auf  Ereignisse außerhalb des 
Einflussbereichs der Verwahrstelle zurück-
zuführen. Für Schäden, die nicht im Verlust 
eines Vermögensgegenstandes bestehen, 
haftet die Verwahrstelle grundsätzlich nur, 
wenn sie ihre gesetzlichen und vertraglichen 
Verpflichtungen mindestens fahrlässig nicht 
erfüllt hat. 
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Auf  Verlangen übermittelt die Verwal-
tungsgesellschaft den Anlegern Informatio-
nen auf  dem neuesten Stand zur Verwahr-
stelle und deren Pflichten, zu den 
Unterverwahrern sowie zu möglichen Inte-
ressenkonflikten im Zusammenhang mit 
der Tätigkeit der Verwahrstelle oder der 
Unterverwahrer. Eine Übersicht der beauf-
tragten Unterverwahrer und Lagerstellen ist 
unter www.deka.de erhältlich. 

Ebenfalls auf  Verlangen übermittelt sie den 
Anlegern Informationen zu den Gründen, 
aus denen sie sich für die DekaBank Deut-
sche Girozentrale Luxembourg S.A. als 
Verwahrstelle des Fonds entschieden hat. 

4. Anlagepolitik 

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist ein 
nachhaltiges Vermögenswachstum bei 
höchstmöglicher Sicherheit.  

Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Net-
to-Fondsvermögen nach dem Grundsatz 
der Risikostreuung und im Rahmen der 
allgemeinen Richtlinien für die Anlagepoli-
tik gemäß Artikel 5 des Grundreglements 
überwiegend in Investmentanteile gemäß 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) des Grund-
reglements anzulegen.  

Das Netto-Fondsvermögen kann jeweils 
vollständig in Aktien- und/oder Renten- 
und/ oder Geldmarktfonds angelegt wer-
den, die ihrerseits keine Anlagebeschrän-
kungen auf  einen bestimmten Sektor 
und/oder eine bestimmte Region haben. 
Die jeweils aktuelle Zusammensetzung des 
Portfolios ergibt sich aus einer Anlagestra-
tegie, die die Risiken des Portfolios aktiv 
steuert und hierbei den Erhalt des eingeleg-
ten Kapitals auf  Sicht von jeweils zwei 
Jahren anstrebt.  

Die Kombination von verschiedenen As-
setklassen (Aktienfonds, Rentenfonds, 
Geldmarktfonds) soll hierbei die Sicherung 
des Anlageziels gewährleisten, wobei die 

Erreichung des Anlageziels nicht garantiert 
werden kann.  

Daneben ist der Erwerb von Geldmarktin-
strumenten sowie das Halten von Bankgut-
haben gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe 
f) des Grundreglements und flüssigen Mit-
teln gemäß Artikel 5 Absatz 3 des Grundre-
glements zulässig. Ferner ist daneben der 
Erwerb von Aktien, fest- und/ oder variabel 
verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuld-
verschreibungen, Optionsanleihen, Genuss-
Scheine sowie von Zertifikaten und/oder 
anderen Wertpapieren zulässig.  

Die im Rahmen von Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe g) des Grundreglements getätig-
ten Techniken und Instrumente, die Wert-
papiere zum Gegenstand haben, werden 
auch zu anderen Zwecken als der Absiche-
rung abgeschlossen. Als Techniken und 
Instrumente gelten vor allem Derivate wie 
z.B. Optionen, Finanzterminkontrakte, 
Swaps, Credit Default Swaps, Devisenter-
minkontrakte sowie Kombinationen hie-
raus. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird die vorge-
nannten Geschäfte ausschließlich mit erst-
klassigen Finanzinstituten als Geschäfts-
partner abschließen, die auf  derartige 
Geschäfte spezialisiert sind und von einer 
anerkannten Ratingagentur mit der Boni-
tätseinstufung „Investmentgrade“ bewertet 
wurden. 

5. Techniken und Instrumente 

Bei der Anlage des Fondsvermögens wer-
den die Voraussetzungen des Gesetzes von 
2010 und der Großherzoglichen Verord-
nung vom 8. Februar 2008 in Umsetzung 
der Richtlinie 2007/16/EG eingehalten. 
Darüber hinaus werden die Vorgaben aus 
der Verordnung über die Meldung und 
Transparenz von Wertpapierfinanzierungs-
geschäften (EU-VO 2015/2365 (SFTR)) 
eingehalten. 

Zur effizienten Verwaltung des Portfolios 
darf  der Fonds sich unter Einhaltung der 
durch das Gesetz von 2010 oder der von 
der Luxemburger Aufsichtsbehörde festge-
legten Bedingungen und Grenzen der 
Techniken und Instrumente bedienen, die 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
zum Gegenstand haben. Zu diesen Techni-
ken und Instrumenten gehören neben den 
Wertpapierleihe-Geschäften gemäß Artikel 
9 des Grundreglements und den Wertpa-
pierpensionsgeschäften gemäß Artikel 10 
des Grundreglements vor allem Derivate, 
insbesondere Optionen, Finanzterminkon-
trakte, Devisenterminkontrakte Swaps, 
Credit Default Swaps, Total Return Swaps 
sowie Kombinationen hieraus.  

Mithilfe von Wertpapierleihe-Geschäften 
können Zusatzerträge für den Fonds erwirt-
schaftet werden. Hierbei können die im 
Fonds gehaltenen Wertpapiere, Geld-
marktinstrumente und/oder Investmentan-
teile – sofern zulässige Vermögensgegen-
stände – darlehensweise gegen 
marktgerechtes Entgelt an Dritte übertra-
gen werden. Die Vertragspartner werden 
nach den Grundsätzen der Best-Execution-
Policy ausgewählt und regelmäßig über-
prüft. Hierbei kann der gesamte Bestand 
des Fonds an Wertpapieren, Geldmarktin-
strumenten und/oder Investmentanteilen 
nur auf  unbestimmte Zeit als Wertpapier-
Darlehen an Dritte übertragen werden. Die 
Gesellschaft erwartet, dass im Regelfall 
nicht mehr als 60 % des Fondsvermögens 
Gegenstand von Darlehensgeschäften sind. 
Dies ist jedoch lediglich ein geschätzter 
Wert, der im Einzelfall überschritten werden 
kann. Die Gesellschaft hat jederzeit die 
Möglichkeit, das Darlehensgeschäft zu 
kündigen. Es muss vertraglich vereinbart 
werden, dass nach Beendigung des Darle-
hensgeschäfts dem Fonds Wertpapiere, 
Geldmarktinstrumente oder Investmentan-
teile gleicher Art, Güte und Menge inner-
halb der üblichen Abwicklungszeit zurück 
übertragen werden. Voraussetzung für die 
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darlehensweise Übertragung ist, dass dem 
Fonds ausreichende Sicherheiten gewährt 
werden. Hierzu können Guthaben abgetre-
ten bzw. Wertpapiere oder Geldmarktin-
strumente übereignet oder verpfändet wer-
den. Die Erträge aus der Anlage der 
Sicherheiten stehen dem Fonds zu. 

Der Darlehensnehmer ist außerdem ver-
pflichtet, die Zinsen aus darlehensweise 
erhaltenen Wertpapieren, Geldmarktin-
strumenten oder Investmentanteilen bei 
Fälligkeit an die Verwahrstelle für Rechnung 
des Fonds zu zahlen.  

Die darlehensweise übertragenen Vermö-
gensgegenstände werden nach Ermessen 
des Darlehensnehmers verwahrt. 

Derivate, die zur Absicherung eingesetzt 
werden, können Verluste für den Fonds, die 
sich aus der negativen Wertentwicklung 
abgesicherter Vermögenswerte ergeben, 
abmildern oder vermeiden; zugleich kann 
die Absicherung mittels Derivaten jedoch 
auch dazu führen, dass sich positive Wert-
entwicklungen abgesicherter Vermögens-
werte nicht mehr in gleichem Umfang posi-
tiv auf  die Wertentwicklung des Fonds 
auswirken können. Derivate können zu 
Investitionszwecken eingesetzt werden, um 
zielgerichtet und zumeist unter geringerem 
Kapitaleinsatz an der Wertentwicklung von 
Finanzinstrumenten oder Märkten zu parti-
zipieren. 

Der Fonds darf  im Rahmen eines standar-
disierten Systems, das von einer anerkann-
ten Clearinginstitution oder von einem 
erstklassigen, auf  derartige Geschäfte spezi-
alisierten Finanzinstitut organisiert wird 
oder eines Standardrahmenvertrages, Wert-
papiere verleihen oder leihen. Bei der Ver-
mittlung und Abwicklung von Wertpapier-
Darlehen über das standardisierte System 
wird die jederzeitige ausreichende Besiche-
rung durch die Bedingungen des Systembe-
treibers, als unabhängigen Dritten, sicherge-
stellt. Die Wahrung der Interessen der 

Anleger ist somit gewährleistet. Bei diesen 
Geschäften werden die Maßgaben der 
Rundschreiben CSSF 08/356, CSSF 11/512 
und CSSF 14/592 eingehalten. 

Die Vertragspartner der Wertpapierleihe 
müssen in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum, den Vereinigten 
Staaten von Amerika, Kanada, Hong Kong, 
Japan, Neuseeland oder einem anderen 
Drittstaat mit gleichwertiger Bankenaufsicht 
ansässig sein. 

Erträge, welche sich aus der Nutzung von 
Wertpapierleihe- und Pensionsgeschäften 
ergeben, sollen grundsätzlich – abzüglich 
direkter bzw. indirekter operationeller Kos-
ten – dem Fondsvermögen zufließen. Die 
Verwaltungsgesellschaft hat das Recht, für 
die Anbahnung, Vorbereitung und Durch-
führung solcher Geschäfte eine Vergütung 
zu erheben. Die Gesellschaft erhält gemäß 
dem Sonderreglement bis zu 49 % der 
Erträge aus diesen Geschäften. 

Gelddarlehen darf  die Gesellschaft Dritten 
für Rechnung des Fonds nicht gewähren. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Deka-
Bank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am 
Main mit der Anbahnung, Vorbereitung 
und Durchführung von Wertpapierdarle-
hensgeschäften und Wertpapierpensionsge-
schäften beauftragt. Eventuelle Kosten wird 
die Verwaltungsgesellschaft aus der ihr 
zustehenden Vergütung für diese Geschäfte 
tragen. 

Eine Option ist das Recht, einen bestimm-
ten Vermögenswert während einer im Vo-
raus vereinbarten Frist („Ausübungszeit-
raum“) oder an einem im Voraus 
bestimmten Zeitpunkt („Ausübungszeit-
punkt”) zu einem im Voraus bestimmten 
Preis („Ausübungspreis”) zu kaufen (Kauf- 
oder „Call”-Option) oder zu verkaufen 
(Verkaufs- oder „Put”-Option). Der Preis 

einer Call- oder Put-Option ist die Options-
„Prämie”. 

Finanzterminkontrakte sind gegenseitige 
Verträge, welche die Vertragsparteien be-
rechtigen beziehungsweise verpflichten, 
einen bestimmten Vermögenswert an einem 
im Voraus bestimmten Zeitpunkt zu einem 
im Voraus bestimmten Preis abzunehmen 
beziehungsweise zu liefern, wobei jeweils 
nur ein Bruchteil der jeweiligen Kontrakt-
größe („Einschuss“) sofort geleistet werden 
muss. 

Der Käufer eines Credit Default Swaps 
entrichtet eine Prämie, ausgedrückt als 
Prozentsatz vom Nennwert des Kontrakt-
gegenstandes, an den Verkäufer des Credit 
Default Swaps, der seinerseits sich ver-
pflichtet, bei Eintritt des vereinbarten Er-
eignisses wie Insolvenz oder Zahlungsver-
zug des Schuldners des 
Kontraktgegenstandes den Kontraktgegen-
stand gegen Zahlung dessen Nennwertes zu 
übernehmen oder einen Geldbetrag in 
Höhe der Differenz zwischen dem Nenn-
wert und dem Marktwert des Kontraktge-
genstandes zu zahlen. Solche Geschäfte 
sind ausschließlich mit Finanzinstituten 
erster Ordnung zulässig, die auf  solche 
Geschäfte spezialisiert sind. Die Bewertung 
der Credit Default Swaps erfolgt nach 
transparenten und nachvollziehbaren Me-
thoden auf  regelmäßiger Basis. Die Verwal-
tungsgesellschaft, der Verwaltungsrat und 
der Wirtschaftsprüfer werden die Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit der Bewer-
tungsmethoden und deren Anwendung 
überwachen. Falls im Rahmen der Überwa-
chung Differenzen festgestellt werden, wird 
die Verwaltungsgesellschaft deren Beseiti-
gung veranlassen. 

Total Return Swaps sind Kreditderivate, bei 
denen sämtliche Erträge und Wertschwan-
kungen eines Basiswerts gegen eine fest 
vereinbarte Zinszahlung getauscht werden. 
Ein Vertragspartner, der Sicherungsnehmer, 
transferiert damit das gesamte Kredit- und 
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Marktrisiko für die Laufzeit des Geschäftes 
aus dem Basiswert auf  den anderen Ver-
tragspartner, den Sicherungsgeber. Im Ge-
genzug zahlt der Sicherungsnehmer bei 
Abschluss des Geschäftes eine Prämie an 
den Sicherungsgeber. Bei möglichen Kurs-
verlusten sind am Ende des Geschäftes 
(Fälligstellung) Ausgleichzahlungen vom 
Sicherungsgeber zu leisten. Statt einer Zins-
zahlung kann die Gesamtrendite eines Ba-
siswerts auch gegen die Gesamtrendite 
eines anderen Basiswerts getauscht werden. 

Total Return Swaps werden für den Fonds 
getätigt, um sich gegen Kursverluste und 
Risiken aus dem Basiswert abzusichern bzw. 
an Marktentwicklungen partizipieren zu 
können ohne den Basiswert selbst erworben 
zu haben. Unter anderem können Aktien, 
Renten und Währungen als Vermögensge-
genstände des Fonds Gegenstand von Total 
Return Swaps sein. Es dürfen bis zu 20 % 
des Fondsvermögens Gegenstand solcher 
Geschäfte sein. Dies ist ein Orientierungs-
wert der im Einzelfall auch überschritten 
werden kann. Die Gesellschaft erwartet 
aber, dass dieser Wert im Regelfall geringer 
ausfällt. Den tatsächlichen Wert der in Total 
Return Swaps im Fondsvermögen investiert 
ist, kann dem jeweils gültigen Jahres- oder 
Halbjahresbericht entnommen werden. Die 
Erträge zuzüglich evtl. vereinnahmter Prä-
mien aus Total Return Swaps fließen – nach 
Abzug der Transaktionskosten – vollständig 
dem Fonds zu. 

Die Vertragspartner für Total Return Swaps 
werden nach den Grundsätzen der Best-
Execution-Policy ausgewählt und regelmä-
ßig überprüft. Die Vertragspartner müssen 
Finanzeinrichtungen erster Ordnung sein, 
die auf  solche Transaktionen spezialisiert 
sind, einem Rating einer anerkannten Ratin-
gagentur unterliegen (min. Investmentgra-
de) und von einer Aufsichtsbehörde beauf-
sichtigt werden. 

Für die Techniken und Instrumente und 
Wertpapierdarlehensgeschäfte besteht ein 

Collateral-Management zur Verwaltung der 
für diese Geschäfte zu stellenden sowie zu 
erhaltenden Sicherheiten. Die Sicherheiten 
dienen dazu, das Ausfallrisiko des Vertrags-
partners dieser Geschäfte ganz oder teilwei-
se zu reduzieren. Diese werden täglich neu 
berechnet und entsprechend angepasst. 

Für OTC-Derivate, die über eine zentrale 
Gegenpartei abgewickelt werden und für 
börsengehandelte Derivate sowie für Wert-
papierleihe-Geschäfte, die über ein standar-
disiertes System abgeschlossen werden, 
richtet sich die Besicherung nach den Re-
geln der zentralen Gegenpartei, der Börse 
bzw. des Systembetreibers. 

Für OTC-Derivate, die nicht über eine 
zentrale Gegenpartei abgewickelt werden, 
sowie für Wertpapierleihe-Geschäfte, die 
nicht über ein standardisiertes System abge-
schlossen werden, vereinbart die Verwal-
tungsgesellschaft mit den Kontrahenten 
Regelungen zur Besicherung der Forderun-
gen des Fonds. Die grundsätzlichen Anfor-
derungen an die Sicherheiten hat die Ver-
waltungsgesellschaft in einer Collateral 
Policy, unter Berücksichtigung der gesetzli-
chen und aufsichtsrechtlichen Anforderun-
gen, u.a. der Verordnung 10-4 der CSSF, 
dem Rundschreiben CSSF 11/512, dem 
Rundschreiben CSSF 08/356, den CESR 
Guidelines on Risk Measurement and Cal-
culation of  Global Exposure and Counter-
party Risk for UCITS (CESR/10-788), 
sowie dem Rundschreiben CSSF 14/592 in 
Verbindung mit den ESMA Guidelines on 
ETFs and other UCITS issues (ES-
MA/2014/937), festgelegt.  

Zulässige Sicherheiten sind u.a. Barsicher-
heiten, Aktien, Staatsanleihen, Anleihen 
anderer Gebietskörperschaften und supra-
nationaler Organisationen, Unternehmens-
anleihen sowie deutsche öffentliche oder 
Hypothekenpfandbriefe. Weitere Restriktio-
nen hinsichtlich zulässiger Währungen, 
Ratinganforderungen an Emission bzw. 
Emittent sowie Zugehörigkeit zu ausge-

wählten Indizes (bei Aktien) stellen weiter-
hin sicher, dass ausschließlich Sicherheiten 
hoher Qualität Verwendung finden. Hierbei 
werden nur Sicherheiten akzeptiert, die von 
Emittenten mit einer hohen Kreditqualität 
und Bonität begeben worden sind. Sollte 
nicht das höchste Kreditratingband vorlie-
gen, werden weitere Sicherheitsmargenab-
schläge vorgenommen. 

Alle entgegen genommenen Sicherheiten, 
die keine Barsicherheiten sind, sollen liquide 
sein und an einem liquiden Markt mit 
transparenten Preisfeststellungen gehandelt 
werden. Ziel ist es eine kurzfristige Veräu-
ßerung garantieren zu können, zu einem 
Preis der nahe an der vor dem Verkauf  
festgestellten Bewertung liegt. 

Die Sicherheiten sollen mindestens börsen-
täglich bewertet werden können. Es findet 
eine tägliche Marktbewertung und ein tägli-
cher Marginausgleich statt. Vermögensge-
genstände, die eine hohe Preisvolatilität 
aufweisen, werden nur dann als Sicherheit 
akzeptiert, wenn geeignete konservative 
Bewertungsabschläge (Haircuts) angewandt 
werden können. Die erhaltenen unbaren 
Sicherheiten werden nicht veräußert, neu 
angelegt oder verpfändet. 

Wertpapier-Darlehensgeschäfte werden zu 
mindestens 90 % besichert. Der Kurswert 
der als Darlehen übertragenen Wertpapiere 
bildet dabei zusammen mit den zugehöri-
gen Erträgen den Sicherungswert. Die 
Leistung der Sicherheiten durch den Darle-
hensnehmer darf  90 % des Sicherungswer-
tes zuzüglich eines marktüblichen Auf-
schlags nicht unterschreiten. Im Übrigen 
müssen Derivate- und Wertpapierdarle-
hensgeschäfte in einem Umfang besichert 
sein, der sicherstellt, dass der Anrechnungs-
betrag für das Ausfallrisiko des jeweiligen 
Vertragspartners 5 % des Wertes des Fonds 
nicht überschreitet. Ist der Vertragspartner 
ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mit-
gliedstaat der EU oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den 
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EWR oder in einem Drittstaat, in dem 
gleichwertige Aufsichtsbestimmungen gel-
ten, so darf  der Anrechnungsbetrag für das 
Ausfallrisiko 10 % des Wertes des Fonds 
betragen. 

Die Besicherung kann auch vollständig 
durch Wertpapiere oder Geldmarktinstru-
mente eines einzigen Emittenten gemäß 
Artikel 6 Absatz 3 des Grundreglements 
erfolgen; in dem Fall müssen die Sicherhei-
ten mindestens 6 verschiedene Emissionen 
umfassen und keine Emission darf  30 % 
des Netto-Fondsvermögens übersteigen.  

Von den Sicherheiten werden Wertabschlä-
ge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der 
Wertpapiere, der Bonität der Emittenten 
sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die 
Haircuts fallen für die aufgeführten Wert-
papierkategorien wie folgt aus: 

‡ Bankguthaben 0% 

‡ Aktien 5% - 40% 

‡ Renten 0,5% - 30% 

‡ Aktien oder Anteile an UCITS 10% – 
50% 

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in 
einer anderen Währung als der Fondswäh-
rung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis 
zu 10%-Punkten angewandt werden. In 
besonderen Marktsituationen (z.B. Markt-
turbulenzen) kann die Verwaltungsgesell-
schaft von den genannten Werten abwei-
chen. 

Barsicherheiten in Form von Bankguthaben 
dürfen auf  Sperrkonten bei der Verwahr-
stelle des Fonds oder mit ihrer Zustimmung 
bei einem anderen Kreditinstitut gehalten 
werden. Barmittel, die der Fonds als Sicher-
heiten gestellt bekommt, können unter 
Einhaltung der Vorgaben des Rundschrei-
bens CSSF 08/356 und des Rundschreibens 
CSSF 11/512 reinvestiert werden. Die 

Wiederanlage darf  nur in Staatsanleihen von 
hoher Qualität oder in Geldmarktfonds mit 
kurzer Laufzeitstruktur erfolgen. Zudem 
können Barsicherheiten im Wege eines 
umgekehrten Pensionsgeschäfts mit einem 
Kreditinstitut angelegt werden, wenn die 
Rückforderung des aufgelaufenen Gutha-
bens jederzeit gewährleistet ist. 

Die Gesellschaft kann für Rechnung des 
Fonds im Rahmen von Derivate- und 
Wertpapierdarlehensgeschäften Wertpapiere 
als Sicherheit entgegennehmen. Wenn diese 
Wertpapiere als Sicherheit übertragen wur-
den, müssen sie bei der Verwahrstelle ver-
wahrt werden. Hat die Gesellschaft die 
Wertpapiere als Sicherheit verpfändet erhal-
ten, können sie auch bei einer anderen Stelle 
verwahrt werden, die einer wirksamen öf-
fentlichen Aufsicht unterliegt und vom 
Sicherungsgeber unabhängig ist. 

Der Einsatz von Derivaten und sonstigen 
Techniken und Instrumenten soll vorwie-
gend im Hinblick auf  eine Steigerung der 
Wertentwicklung erfolgen, ohne dass 
dadurch von den im Grund- oder Sonder-
reglement bzw. im Verkaufsprospekt ge-
nannten Anlagezielen des Fonds abgewi-
chen oder der grundlegende Charakter der 
Anlagepolitik des Fonds verändert wird. 

Der Fonds darf  als Teil seiner Anlagestrate-
gie innerhalb der in Artikel 6 Absatz 5 und 
6 des Grundreglements festgelegten Gren-
zen Anlagen in Derivaten tätigen, sofern 
das Gesamtrisiko der Basiswerte die Anla-
gegrenzen des Artikels 6 nicht überschreitet. 
Anlagen des Fonds in indexbasierten Deri-
vaten müssen bei den Anlagegrenzen des 
Artikels 6 Absatz 1 bis 6 nicht berücksich-
tigt werden. Wenn ein Derivat in ein Wert-
papier oder ein Geldmarktinstrument ein-
gebettet ist, muss es hinsichtlich der 
Einhaltung der Vorschriften dieses Artikels 
mit berücksichtigt werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt für den 
Fonds über ein Risikomanagementverfah-

ren im Einklang mit dem Gesetz von 2010 
und den anwendbaren Verwaltungsvor-
schriften der CSSF, insbesondere dem 
Rundschreiben CSSF 11/512 vom 30. Mai 
2011.  

Im Rahmen des Risikomanagementverfah-
rens wird das Gesamtrisiko des Fonds mit-
tels einer sogenannten relativen Value-at-
Risk (VaR)-Limitierung gemessen und 
kontrolliert.  

Beim VaR handelt es sich um ein Standard-
Risikomaß im Finanzsektor. Ausgehend von 
einem fixierten Zeitintervall und einer vor-
gegebenen Wahrscheinlichkeit (Konfidenz-
niveau) ist der VaR einer Finanzposition 
diejenige Ausprägung der Verlusthöhe, die 
mit der vorgegebenen Wahrscheinlichkeit 
nicht überschritten wird. Die Berechnung 
des VaR wird dabei auf  Basis eines einseiti-
gen Konfidenzintervalls von 99% sowie 
einer Halteperiode von 20 Tagen durchge-
führt. 

Für Zwecke der Risikobegrenzung darf  das 
Gesamtrisiko aus allen Positionen des 
Fonds, das über den VaR ermittelt wird, den 
VaR eines Referenzportfolios mit dem 
gleichen Marktwert wie der Fonds nicht 
zweimal überschreiten. Als Referenzportfo-
lio dient ein Aktienindex, der die hochent-
wickelten Länder Amerikas, Europas sowie 
Asiens und des Pazifiks breit abbildet und 
sich dabei auf  hochliquide Aktien be-
schränkt. 

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die 
Hebelwirkung (Englisch „leverage“) des 
Fonds im Einklang mit den Verwaltungs-
vorschriften der zuständigen Aufsichtsbe-
hördenunter Anwendung des Ansatzes der 
Summe der Nominalen („Bruttomethode“) 
sowie zusätzlich unter Anwendung des 
Commitment-Ansatzes („Nettomethode“)1. 

                                                           
1 Die Berechnung unter Anwendung des Commit-ment-
Ansatzes erfolgt nach den von der European Securities and 
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Anteilinhaber sollten beachten, dass Deri-
vate für verschiedene Zwecke eingesetzt 
werden können, insbesondere für Absiche-
rungs- und Investmentzwecke. Die Berech-
nung der erwarteten Hebelwirkung nach 
Bruttomethode unterscheidet nicht zwi-
schen den unterschiedlichen Zielsetzungen 
des Derivateeinsatzes und liefert daher 
keine Indikation über den Risikogehalt des 
Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft erwar-
tet, dass die aus dem Einsatz von Derivaten 
resultierende Hebelwirkung (Leverage) des 
Fonds nach Bruttomethode grundsätzlich 
5,0 nicht überschreiten wird. Eine Indikati-
on des Risikogehaltes des Fonds wird dage-
gen durch die Nettomethode gegeben, da 
sie auch den Einsatz von Derivaten zu 
Absicherungszwecken angemessen berück-
sichtigt. Die Verwaltungsgesellschaft erwar-
tet, dass die Hebelwirkung (Leverage) des 
Fonds nach Nettomethode grundsätzlich 
2,0 nicht überschreiten wird. In besonderen 
Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass 
die Hebelwirkung auch höher liegt. 

Angaben zum Risikoprofil des Fonds, wel-
ches im Einklang mit den oben genannten 
Techniken und Instrumenten steht, können 
auch den wesentlichen Anlegerinformatio-
nen entnommen werden. 

Informationen zum aktuellen Einsatz der 
Techniken und Instrumente sind bei der 
Verwaltungsgesellschaft unter (+3 52)  
34 09-39 und bei der DekaBank Deutsche 
Girozentrale von montags bis freitags in der 
Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter der 
Rufnummer +49 (0) 69 / 7147-652 erhält-
lich. 

6. Risikohinweise  

Anteile an dem Fonds sind Wertpapiere, 
deren Preise durch die börsentäglichen 
Kursschwankungen der in dem Fonds 

                                                                   
Markets Authority (ESMA), früher Committee of European 
Securities Regulators (CESR), veröffentlichten Guidelines 
vom 28. Juli 2010 (CESR 10-788). 

befindlichen Vermögenswerte bestimmt 
werden und deshalb steigen oder auch fallen 
können. 

Des Weiteren kann der Wert der Anteile der 
Zielfonds, in welche das Fondsvermögen 
angelegt wird, durch Währungsschwankun-
gen, Devisenbewirtschaftungsmaßnahmen, 
steuerliche Regelungen einschließlich der 
Erhebung von Quellensteuern sowie durch 
sonstige wirtschaftliche oder politische 
Rahmenbedingungen oder Veränderungen 
in den Ländern, in welchen der Zielfonds 
investiert, beeinflusst werden.  

Die Anlage des Fondsvermögens in Anteile 
eines Teilfonds eines Zielfonds (Umbrella-
Fonds) ist unter Umständen mit einem 
zusätzlichen Risiko verbunden, weil der 
Umbrella-Fonds gegebenenfalls Dritten 
gegenüber insgesamt für die Verbindlichkei-
ten jedes Teilfonds haftet. Ist dies der Fall 
finden die Anlagebeschränkungen des Arti-
kel 6 Absatz 7 und Artikel 7 Absatz 2 des 
Grundreglements auf  die Anlage des 
Fondsvermögens in dem Umbrella-Fonds 
insgesamt Anwendung. 

Zudem enthalten die im Abschnitt 5 be-
schriebenen Options- und Termingeschäfte 
spezifische Risiken.  

Kauf  und Verkauf  von Optionen/ Opti-
onsscheinen („Optionen“) sind mit beson-
deren Risiken verbunden:  

‡ Die entrichtete Prämie einer erworbenen 
Call- oder Put-Option kann verloren gehen, 
sofern der Kurs des der Option zugrunde 
liegenden Wertpapiers sich nicht erwar-
tungsgemäß entwickelt und es deshalb nicht 
im Interesse des Fonds liegt, die Option 
auszuüben.  

‡ Wenn eine Call-Option verkauft wird, 
besteht das Risiko, dass der Fonds nicht 
mehr an einer möglicherweise erheblichen 
Wertsteigerung des Wertpapiers teilnimmt 
beziehungsweise sich bei Ausübung der 

Option durch den Vertragspartner zu un-
günstigen Marktpreisen eindecken muss.  

‡ Beim Verkauf von Put-Optionen besteht 
das Risiko, dass der Fonds zur Abnahme 
von Wertpapieren zum Ausübungspreis 
verpflichtet ist, obwohl der Marktwert 
dieser Wertpapiere bei Ausübung der Opti-
on deutlich niedriger ist.  

‡ Durch die Hebelwirkung von Optionen 
kann der Wert des Fondsvermögens stärker 
beeinflusst werden, als dies beim unmittel-
baren Erwerb von Wertpapieren der Fall ist.  

‡ Derivate können teilweise zur Absiche-
rung von Risiken eingesetzt werden, denen 
der Fonds ansonsten ausgesetzt wäre. Stei-
gende Nennwerte während der Laufzeit des 
Fonds können daher in manchen Fällen 
Folge eines erhöhten Grades der Absiche-
rung sein. Die Zahl gibt daher keine Aus-
kunft über den Risikograd des Fonds. 

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder 
Kontrahenten können Verluste für den 
Fonds entstehen. Das Ausstellerrisiko be-
schreibt die Auswirkung der besonderen 
Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, 
die neben den allgemeinen Tendenzen der 
Kapitalmärkte auf  den Kurs eines Wertpa-
piers einwirken. Auch bei sorgfältiger Aus-
wahl der Wertpapiere kann nicht ausge-
schlossen werden, dass Verluste durch 
Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. 
Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das 
Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertra-
ges, mit der eigenen Forderung teilweise 
oder vollständig auszufallen. Dies gilt für 
alle Verträge, die für Rechnung des Fonds 
geschlossen werden. 

Der Wert des Fondsvermögens kann au-
ßerdem durch unvorhersehbare Ereignisse 
wie z.B. internationale politische Entwick-
lungen, Änderungen in der Politik von 
Staaten, Beschränkung von Auslandsinvesti-
tionen und Währungsrückführungen sowie 
sonstige Entwicklungen und geltende Ge-
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setze und Verordnungen nachteilig beein-
flusst werden. 

Finanz- und Devisenterminkontrakte sind 
mit erheblichen Chancen, aber auch Risiken 
verbunden, weil jeweils nur ein Bruchteil 
der jeweiligen Kontraktgröße („Einschuss”) 
sofort geleistet werden muss. Bezogen auf  
den Einschuss können Kursausschläge des 
dem Finanzterminkontrakt zugrunde lie-
genden Basiswerts in die eine oder andere 
Richtung zu erheblichen Gewinnen oder 
Verlusten führen. Insofern weisen Finanz-
terminkontrakte eine hohe Volatilität auf.  

Soweit Finanz- und Devisenterminkontrak-
te zu Absicherungszwecken eingesetzt 
werden, dienen diese dazu, Kursrisiken zu 
vermindern. Sie können aber nicht aus-
schließen, dass Kursrisiken trotz möglicher 
Kurssicherungsgeschäfte die Entwicklung 
des Fonds negativ beeinflussen. Die bei 
Sicherungsgeschäften entstehenden Kosten 
und evtl. Verluste vermindern das Ergebnis 
des Fonds. 

Sofern die Vermögenswerte des Fonds in 
anderen Währungen als der Fondswährung 
angelegt sind, erhält der Fonds die Erträge, 
Rückzahlungen und Erlöse aus solchen 
Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt 
der Wert dieser Währung gegenüber der 
Fondswährung, so reduziert sich der Wert 
des Fondsvermögens. Die Verwaltungsge-
sellschaft kann Währungskurs-
Sicherungsgeschäfte abschließen.  

Die Währungskurs-Sicherungsgeschäfte 
können aber nicht ausschließen, dass Wäh-
rungskursänderungen die Entwicklung des 
Fonds negativ beeinflussen. Die bei Wäh-
rungskurs-Sicherungsgeschäften entstehen-
den Kosten und evtl. Verluste mindern das 
Ergebnis des Fonds. 

Außerdem trifft den Fonds auch das Län-
der- und Transferrisiko. Vom Länderrisiko 
spricht man, wenn ein ausländischer 
Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund 

fehlender Transferfähigkeit oder -
bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen 
nicht fristgerecht oder überhaupt nicht 
erbringen kann. So können z. B. Zahlungen, 
auf  die der Fonds Anspruch hat, ausbleiben 
oder in einer Währung erfolgen, die auf-
grund von Devisenbeschränkungen nicht 
mehr konvertierbar ist. 

Für den Fonds dürfen auch Vermögensge-
genstände erworben werden, die nicht zum 
amtlichen Markt an einer Börse zugelassen 
oder in einen organisierten Markt einbezo-
gen sind. Der Erwerb derartiger Vermö-
gensgegenstände ist mit der Gefahr ver-
bunden, dass es insbesondere zu Problemen 
bei der Weiterveräußerung der Vermögens-
gegenstände an Dritte kommen kann. 

Ferner kann sich die rechtliche und steuerli-
che Behandlung des Fonds in unabsehbarer 
und nicht beeinflussbarer Weise ändern, 
wobei das Risiko der Änderung bekannt 
gemachter Besteuerungsgrundlagen bei in 
der Bundesrepublik Deutschland steuer-
pflichtigen Anlegern sowie – aus steuerli-
cher Sicht – das Risiko der Änderung von 
Rahmenbedingungen besonders herauszu-
stellen ist. 

Da dieser Fonds in beschränktem Maße in 
verzinsliche Wertpapiere investieren darf, 
deren Aussteller keine erstklassige Bonität 
aufweisen, sind mit der Anlage in dem 
Fonds erhöhte Chancen verbunden, denen 
jedoch entsprechende Ausfallrisiken bezüg-
lich der Emittenten entgegenstehen. 

Es kann daher grundsätzlich keine 
Zusicherung gegeben werden, dass die 
Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. 

7. Wertentwicklung  

Die Wertentwicklung wird für die Anteile 
nach der so genannten „BVI-Methode” 
ermittelt. Die Berechnung basiert auf  den 
Rücknahmepreisen am Anfangs- und End-
termin. Zwischenzeitliche Ausschüttungen 

(bei diesem Fonds nicht vorgesehen) wer-
den zum Rücknahmepreis des Ausschüt-
tungstages reinvestiert. 

Angaben zur Wertentwicklung enthalten die 
wesentlichen Informationen für den Anle-
ger sowie die Halbjahres- und Jahresberich-
te. Darüber hinaus wird die aktuelle Wert-
entwicklung bei den Produktinformationen 
zu dem Investmentfonds im Rahmen des 
Internetangebots www.deka.de veröffent-
licht. 

8. Profil des Anlegerkreises 

Die Anteile des Fonds sind für die Vermö-
gensoptimierung bestimmt. Anleger sollten 
im Hinblick darauf  einen mittel- bis lang-
fristigen Anlagehorizont haben. Da das 
Fondsvermögen hauptsächlich in Anteile 
von Investmentfonds investiert wird, die 
ihrerseits überwiegend in Wertpapiere anle-
gen, sollte der Anleger über Erfahrungen 
mit Wertpapieren verfügen und die mit 
Wertpapieren verbundenen Risiken tragen 
können. Diese sind umso größer, je höher 
der Anteil ist, den das Fondsvermögen in 
Aktienfonds investiert ist.  

9. Steuern  

Das Fondsvermögen unterliegt im Groß-
herzogtum Luxemburg einer „taxe d'abon-
nement“ von derzeit jährlich 0,05%, zahlbar 
pro Quartal auf  das jeweils am Quartalsen-
de ausgewiesene Netto-Fondsvermögen, 
soweit es nicht in Luxemburger Investment-
fonds, die der „taxe d'abonnement“ unter-
liegen, angelegt ist.  

Die Einkünfte des Fonds werden im Groß-
herzogtum Luxemburg nicht besteuert. Sie 
können jedoch etwaigen Quellen- oder 
anderen Steuern der Länder unterliegen, in 
denen das Fondsvermögen investiert ist.  

Die Zinsinformationsverordnung, mit der 
die Richtlinie im Bereich der Besteuerung 
von Zinserträgen (RL 2003/48/EG) umge-
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setzt wird, soll grenzüberschreitend die 
effektive Besteuerung von Zinserträgen 
natürlicher Personen im Gebiet der EU 
sicherstellen. Dazu werden grundsätzlich 
Zinserträge, die eine natürliche Person in 
Deutschland von einem ausländischen 
Kreditinstitut im europäischen Ausland wie 
z.B. Luxemburg erhält, von der ausländi-
schen Bank letztlich an das deutsche Wohn-
sitzfinanzamt gemeldet. Alternativ behalten 
einige ausländische Staaten Quellensteuern 
ein, die in Deutschland anrechenbar sind. 

Konkret betroffen sind folglich die inner-
halb der EU bzw. in den beigetretenen 
Drittstaaten ansässigen Privatanleger, die 
grenzüberschreitend in einem anderen EU-
Land ihr Depot oder Konto führen und 
Zinserträge erwirtschaften. Unter anderem 
Luxemburg und die Schweiz haben sich 
verpflichtet, von den Zinserträgen eine 
Quellensteuer in Höhe von 35 % einzube-
halten. Der Anleger erhält im Rahmen der 
steuerlichen Dokumentation eine Beschei-
nigung, mit der er sich die abgezogenen 
Quellensteuern im Rahmen seiner Ein-
kommenserklärung anrechnen lassen kann. 

Alternativ hat der Privatanleger die Mög-
lichkeit, sich vom Steuerabzug im Ausland 
befreien zu lassen, indem er eine Ermächti-
gung zur freiwilligen Offenlegung seiner 
Zinserträge gegenüber der ausländischen 
Bank (also z.B. gegenüber der DekaBank 
Luxemburg) abgibt, die es dem Institut 
gestattet, auf  den Steuerabzug zu verzichten 
und stattdessen die Erträge an die gesetzlich 
vorgegebenen Finanzbehörden zu melden.  

10. Kosten 

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem 
Netto-Fondsvermögen als Verwaltungsver-
gütung für die Hauptverwaltung und die 
Anlagenverwaltung ein jährliches Entgelt 
von bis zu 1,50 %, derzeit 0,75%, das antei-
lig auf  das durchschnittliche Netto- Fonds-
vermögen des Fonds im betreffenden Mo-

nat zu berechnen und zum betreffenden 
Monatsende auszuzahlen ist.  

Anteile des Fonds werden zum jeweiligen 
Anteilwert ausgegeben zuzüglich einer Ver-
kaufsprovision von bis zu 2,50 %, derzeit 
2,50 % des jeweiligen Anteilwertes, die zu-
gunsten der Vertriebsstellen erhoben wird.  

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem 
Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 
0,10 % des durchschnittlichen Netto- 
Fondsvermögens die an Dritte gezahlten 
Vergütungen und Entgelte belasten für 

‡ die Verwaltung von Sicherheiten für 
Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-
Management), sowie 

‡ Leistungen im Rahmen der Erfüllung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (europäi-
sche Marktinfrastrukturverordnung – sog. 
EMIR), unter anderem für das zentrale 
Clearing von OTC-Derivaten und Meldun-
gen an Transaktionsregister einschließlich 
Kosten für Rechtsträger-Kennungen. 

Gültig bis zum 31. Dezember 2018: 
 
Die Verwahrstelle erhält aus dem Netto- 
Fondsvermögen ein jährliches Entgelt für 
die Tätigkeit als Verwahrstelle in Höhe von 
bis zu 0,24 %, derzeit 0,10 %, das anteilig 
auf  das durchschnittliche Netto-
Fondsvermögen während des betreffenden 
Monats zu berechnen und zum betreffen-
den Monatsende auszuzahlen ist, sowie eine 
bankübliche Bearbeitungsgebühr für Ge-
schäfte für Rechnung des Fonds. Kosten 
und Auslagen, die der Verwahrstelle auf-
grund einer zulässigen und marktüblichen 
Beauftragung Dritter gemäß Artikel 4 Ab-
satz 3 des Grundreglements mit der Ver-
wahrung von Vermögenswerten des Fonds 
entstehen, werden ihr erstattet.  
 
 Gültig ab dem 1. Januar 2018: 

 
Die Verwahrstelle erhält aus dem Netto- Fonds-

vermögen ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit 
als Verwahrstelle in Höhe von bis zu 0,100 % 
p.a., das anteilig auf  das durchschnittliche Netto-
Fondsvermögen während des betreffenden Monats 
zu berechnen und zum betreffenden Monatsende 
auszuzahlen ist, sowie eine bankübliche Bearbei-
tungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des 
Fonds. Kosten und Auslagen, die der Verwahr-
stelle aufgrund einer zulässigen und marktübli-
chen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 4 Ab-
satz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung 
von Vermögenswerten des Fonds entstehen, wer-
den ihr erstattet.  

 Die tatsächlich erhobene, gestaffelte Verwahrstel-
lenvergütung ergibt sich derzeit wie folgt: 

‡ 0,100 % für die ersten 50 Mio. Euro des 
durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens, 

‡ 0,080 % für die 50 Mio. übersteigenden 
Beträge bis zu einem durchschnittlichen 
Netto-Fondsvermögen von 150 Mio. Euro, 

‡ 0,065 % für die 150 Mio. übersteigenden 
Beträge bis zu einem durchschnittlichen 
Netto-Fondsvermögen von 400 Mio. Euro  

‡ 0,060 % für die 400 Mio. Euro überstei-
genden Beträge des durchschnittlichen 
Netto-Fondsvermögens. 

Das Fondsvermögen trägt daneben die 
Kosten gemäß Artikel 17 Absatz 1 des 
Grundreglements.  

Die Verwaltungsgesellschaft wird Provisio-
nen, die sie für im Fonds gehaltene Invest-
mentanteile erhält, und andere nach interna-
tionalen Standards zulässigerweise 
vereinnahmte Entgelte dem Fondsvermö-
gen zuführen und im Rechenschaftsbericht 
ausweisen. Sonstige geldwerte Vorteile 
(Brokerresearch, Finanzanalysen, Markt und 
Kursinformationssysteme), die der Verwal-
tungsgesellschaft oder dem Fondsmanager 
ohne besonderes Entgelt im Zusammen-
hang mit Handelsgeschäften zur Verfügung 
gestellt werden, werden im Interesse der 
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Anleger bei den Anlageentscheidungen 
verwendet. 

Der Verwaltungsgesellschaft fließen keine 
Rückvergütungen der aus dem Fonds an die 
Verwahrstelle und an Dritte geleisteten 
Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. 

Sofern beim Erwerb von Fondsanteilen ein 
Ausgabeaufschlag erhoben wird, wird dieser 
im Regelfall als Rückvergütung bis zur 
Höhe des gesamten Ausgabeaufschlages an 
den Vertriebspartner gewährt. Bei einigen 
Fonds wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, 
sondern dem betreffenden Fondsvermögen 
zur Deckung des Vertriebsaufwands eine 
gesonderte Vertriebsprovision entnommen, 
die, soweit anwendbar, im Verkaufsprospekt 
gesondert ausgewiesen ist und die teilweise 
oder in voller Höhe den Vertriebspartnern 
zufließen kann. 

Aus der Verwaltungsvergütung können die 
Vertriebspartner von der Verwaltungsgesell-
schaft eine weitere Vergütung erhalten, die 
bis zur kompletten Höhe dieser Verwal-
tungsvergütung gehen kann. Für die im 
Fondsvermögen enthaltenen Investment-
fonds (Zielfonds) kann der Vertriebspartner 
einen Anteil der jährlichen Verwaltungsver-
gütung dieser Zielfonds als Rückvergütung 
erhalten. 

Daneben kann die Verwaltungsgesellschaft 
den Vertriebspartnern weitere Zuwendun-
gen in Form von unterstützenden Sachleis-
tungen (z. B. Mitarbeiterschulungen) und 
ggf. Erfolgsboni, die ebenfalls mit den 
Vermittlungsleistungen der Vertriebspartner 
im Zusammenhang stehen, gewähren, wel-
che nicht dem Fondsvermögen gesondert in 
Rechnung gestellt werden. Die Zuwendun-
gen stehen den Interessen der Anleger nicht 
entgegen, sondern sind darauf  ausgelegt, 
die Qualität der Dienstleistungen seitens der 
Vertriebspartner aufrechtzuerhalten und 
weiter zu verbessern. Nähere Informatio-
nen zu den Zuwendungen können die 

Anleger von den Vertriebspartnern erfah-
ren.  

Die Total Expense Ratio (TER), das heißt 
die Gesamtkosten (ohne Transaktionskos-
ten) auf  der Basis der in der Berichtsperiode 
angefallenen Kosten bezogen auf  das 
durchschnittliche Netto-Fondsvermögen, 
wird im Jahresbericht bei der Ertrags- und 
Aufwandsrechnung und im vereinfachten 
Verkaufsprospekt den wesentlichen Infor-
mationen für den Anleger als "Laufende 
Kosten" angegeben. Die Gesamtkosten 
umfassen insbesondere die Verwaltungsver-
gütung, die Vertriebsprovision (sofern er-
hoben), die Kostenpauschale, die Taxe 
d'abonnement sowie sämtliche andere Kos-
ten gemäß Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a) 
und j) des Grundreglements mit Ausnahme 
der Transaktionskosten.  

Die Berechnung der Gesamtkostenquote 
erfolgt dabei in folgender Weise: 

Berechnung:  

              GKn  
TER = ———— x 100  
                M  

Erläuterung:  

TER:  Gesamtkostenquote in Prozent 

GKn: Tatsächlich belastete Gesamtkosten  
         (nominal, sämtliche Kosten ohne  
        Transaktionskosten) des Fonds  
         in der Fondswährung im Bezugszeit- 
         raum 

M:     Mittelwert aus den Tageswerten des  
         Netto-Fondsvermögens im Bezugs 
         zeitraum 

11. Vergütungspolitik 

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt den 
für sie geltenden aufsichtsrechtlichen Vor-
gaben im Hinblick auf  ihre Vergütungssys-

teme, insbesondere den im Gesetz vom 
17. Dezember 2010 aufgeführten Grunds-
ätzen. Darüber hinaus gilt die Vergütungs-
richtlinie der Deka-Gruppe, die gruppen-
weit einheitliche Standards für die Gestal-
tung der Vergütungssysteme definiert. Sie 
enthält u.a. die Vergütungsgrundsätze, z.B. 
für die Ausgestaltung der variablen Vergü-
tung und die maßgeblichen Vergütungspa-
rameter. Durch die Umsetzung der Vergü-
tungsrichtlinie soll der nachhaltigen Aus-
richtung der Vergütungssysteme, unter 
Vermeidung von Fehlanreizen zur Einge-
hung übermäßiger Risiken, Rechnung ge-
tragen werden.  

Die Vergütungspolitik ist mit dem Risiko-
managementverfahren der Verwaltungsge-
sellschaft vereinbar und ermutigt zu keiner 
Übernahme von Risiken, die mit den Risi-
koprofilen, Verwaltungsreglements oder 
Satzungen der von der Verwaltungsgesell-
schaft verwalteten Fonds nicht vereinbar 
sind. 

Das Vergütungssystem der Verwaltungsge-
sellschaft wird mindestens einmal jährlich 
durch einen unabhängigen Vergütungsaus-
schuss, das „Managementkomitee Vergü-
tung (MKV)“, auf  seine Angemessenheit 
und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben zur Vergütung überprüft. 

Die Vergütungspolitik umfasst feste und 
variable Gehaltsbestandteile, die in einem 
angemessenen Verhältnis zueinander stehen 
und freiwillige Altersversorgungsleistungen. 
Diese sind für einzelne Kategorien von 
Mitarbeitern (z.B. Vorstand, Risikoträger, 
etc.) unterschiedlich ausgestaltet. Die Vergü-
tungsregelungen stehen im Einklang mit der 
Geschäftsstrategie, den Zielen, den Werten 
und Interessen der Verwaltungsgesellschaft 
und der von ihr verwalteten Fonds und 
dessen Anleger. 

Für Mitarbeiter, deren Tätigkeiten u.a. einen 
wesentlichen Einfluss auf  das Gesamtrisi-
koprofil der Verwaltungsgesellschaft und 
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der von ihr verwalteten Fonds haben („risi-
korelevante Mitarbeiter“) gelten besondere 
Vergütungsregelungen. Gemäß einem jähr-
lich wiederkehrenden qualitativen und quan-
titativen Analyseverfahren werden die risi-
korelevanten Mitarbeiter identifiziert. Als 
risikorelevant wurden Mitarbeiter identifi-
ziert, die in der Lage sind, Risikopositionen 
für die Gesellschaft begründen zu können. 
So wird für diese risikorelevanten Mitarbei-
ter die variable Vergütung über mehrere 
Jahre ausgezahlt. Dabei wird ein Anteil von 
mindestens 40 % der variablen Vergütung 
(ab einem Schwellenwert von 100 TEUR) 
über einen Zeitraum von mindestens drei 
Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene 
Anteil der Vergütung ist während dieses 
Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im 
Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des 
Mitarbeiters insgesamt gekürzt werden oder 
gänzlich entfallen. Jeweils am Ende jedes 
Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobe-
ne Vergütungsanteil anteilig unverfallbar 
und zum jeweiligen Zahlungstermin ausge-
zahlt. 

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergü-
tungspolitik sind in den Jahresberichten des 
Fonds und im Vergütungsbericht der Deka-
Gruppe auf  https://www.deka.de/deka-
gruppe/investor-relations/publikationen/ 
verguetungsbericht veröffentlicht. Auf  
Verlangen werden die Berichte von der 
Verwaltungsgesellschaft kostenlos in Papier-
form zur Verfügung gestellt. 

12. Berechnung des Anteilwertes  

Zur Berechnung des Anteilwertes der An-
teile wird der Wert der Vermögenswerte des 
Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten 
von der Verwaltungsgesellschaft unter Auf-
sicht der Verwahrstelle an jedem Bewer-
tungstag ermittelt und durch die Anzahl der 
im Umlauf  befindlichen Anteile geteilt.  

Die Grundsätze, nach denen die Vermö-
genswerte des Fonds bewertet werden, 

ergeben sich aus Artikel 12 Absatz 2 des 
Grundreglements.  

Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich 
Börsentag in Luxemburg und in Frankfurt 
am Main ist. An Börsentagen, die an einem 
der vorgenannten Orte gesetzliche Feiertage 
sind, sowie am 24. und 31. Dezember  wird 
in der Regel von einer Bewertung abgese-
hen. Die Verwaltungsgesellschaft kann 
beschließen, an diesen Tagen zu bewerten. 
In diesem Fall wird dies mittels einer Veröf-
fentlichung in mindestens zwei hinreichend 
verbreiteten Tageszeitungen, einschließlich 
mindestens einer Luxemburger Tageszei-
tung angekündigt. 

13. Erwerb und Rückgabe von Anteilen  

Die Anteile des Fonds werden durch Glo-
balzertifikate verbrieft, die auf  den Inhaber 
lauten. Ein Anspruch auf  Auslieferung 
effektiver Stücke besteht nicht. Ein Erwerb 
von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung 
möglich. Sowohl die Verwahrstelle als auch 
die DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt am Main, bieten eine Depotfüh-
rung für die Anteile an.  

Anteile des Fonds können bei der Verwal-
tungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei 
den in diesem Verkaufsprospekt verzeichne-
ten Zahlstellen erworben und zurückgege-
ben werden. Bei der Vermittlung des Er-
werbs oder der Rückgabe von Anteilen 
durch Dritte kann die übliche Wertpapier-
provision anfallen.  

Anteile werden an jedem Bewertungstag 
ausgegeben und zurückgenommen.  

Zum Zeitpunkt der Abgabe des Zeich-
nungsantrages und/oder Rücknahmeauf-
trags ist dem Anleger der Netto-
Inventarwert des Fonds nicht bekannt.  

Die Ausgabe von Anteilen ist nicht befris-
tet. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach 
eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag 

zurückweisen (z.B. bei dem Verdacht auf  
Market Timing-Aktivitäten des Anlegers) 
oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig 
beschränken, aussetzen oder endgültig 
einstellen, soweit dies im Interesse der Ge-
samtheit der Anteilinhaber, zum Schutz der 
Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des 
Fonds, im Interesse der Anlagepolitik oder 
im Fall der Gefährdung der spezifischen 
Anlageziele des Fonds erforderlich er-
scheint. 

Aufträge, welche bis spätestens 12.00 Uhr 
(Luxemburger Zeit) an einem Bewertungs-
tag bei der Verwaltungsgesellschaft einge-
gangen sind, werden auf  der Grundlage des 
Anteilwertes des nächsten Bewertungstages 
abgerechnet. Aufträge, welche nach 12.00 
Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden 
auf  der Grundlage des Anteilwertes des 
übernächsten Bewertungstages abgerechnet. 

Die Rücknahme von Anteilen ist aufge-
schoben, wenn die Berechnung des Anteil-
wertes gemäß Artikel 12 Absatz 5 des 
Grundreglements zeitweilig eingestellt ist 
und kann gemäß Artikel 14 Absatz 3 des 
Grundreglements bei umfangreichen Rück-
nahmen, die nicht aus Sichteinlagen, kurz-
fristig liquidierbaren Vermögenswerten und 
zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds 
befriedigt werden können sowie aus ande-
ren Gründen, die es im Interesse der Ge-
samtheit der Anleger des Fonds als gerecht-
fertigt und/oder geboten erscheinen lassen, 
zeitweilig ausgesetzt werden. 

Die Anteile des Fonds sind börsenfähig. Es 
ist jedoch nicht vorgesehen, Anteile des 
Fonds an einer Börse notieren zu lassen. 

 

14. Informationen an die Anteilinhaber  

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise kön-
nen bewertungstäglich am Sitz der Verwal-
tungsgesellschaft sowie bei den Informati-
onsstellen erfragt werden.  
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Die geprüften Jahresberichte werden den 
Anteilinhabern innerhalb von vier Monaten 
nach Abschluss des Geschäftsjahres am Sitz 
der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den 
Informationsstellen kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt.  

Halbjahresberichte werden innerhalb von 
zwei Monaten nach Ende der Periode, auf  
welche sie sich beziehen, in entsprechender 
Form wie der Jahresbericht zur Verfügung 
gestellt.  

Zahlungen, beispielsweise Ausschüttungen 
und Rücknahmeerlöse, erfolgen über die 
Verwaltungsgesellschaft bzw. die Verwahr-
stelle sowie über die in diesem Verkaufs-
prospekt aufgeführten Zahlstellen.  

Dieser Verkaufsprospekt mit dem Verwal-
tungsreglement des Fonds, die wesentlichen 
Informationen für den Anleger und sonsti-
ge Informationen über den Fonds oder die 
Verwaltungsgesellschaft werden am Sitz der 
Verwaltungsgesellschaft sowie bei den In-
formationsstellen kostenfrei bereitgehalten.  

Sämtliche Änderungen des Grundregle-
ments und des Sonderreglements werden 
bei dem Luxemburger Handels- und Ge-
sellschaftsregister hinterlegt. Ein Verweis 
auf  diese Hinterlegung wird im Recueil 
Electronique des Sociétés et Associations 
(„RESA“), veröffentlicht.  

Wichtige Informationen an die Anteilinha-
ber werden in mindestens zwei hinreichend 
verbreiteten Tageszeitungen, einschließlich 
mindestens einer Luxemburger Tageszei-
tung in Übereinstimmung mit den jeweili-
gen Veröffentlichungspflichten der Länder, 
in denen Anteile öffentlich vertrieben wer-
den, veröffentlicht.  

Anleger können ihre Rechte im Zusam-
menhang mit der Investition in den Fonds 
in ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen die 
Verwaltungsgesellschaft geltend machen. 
Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anle-

ger daraufhin, dass Anteile an dem Fonds 
als Inhaberpapier durch Globalurkunden 
verbrieft sind und die Verwaltungsgesell-
schaft kein Anlegerregister führt, in dem die 
Anleger unmittelbar eingetragen sind. Zur 
Geltendmachung ihrer Rechte können die 
Anleger daher auf  die Mitwirkung Dritter 
(z.B. depotführende Stellen) angewiesen 
sein, um ihre Berechtigung als Anleger 
nachzuweisen. Anlegern wird geraten, sich 
über ihre Rechte zu informieren. 

Anlegerbeschwerden können an die Verwal-
tungsgesellschaft, die Verwahrstelle sowie an 
die Zahl- und Informationsstellen gerichtet 
werden. Sie werden dort ordnungsgemäß 
und innerhalb von 14 Tagen bearbeitet. 

15. Vertrieb in der Bundesrepublik 
Deutschland  

Der Vertrieb der Anteile in Deutschland ist 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht angezeigt worden.  

Zahl- und Informationsstelle in 
Deutschland 

DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt 
Tel. +49 (0) 69 71 47 - 0  

Der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit 
dem Verwaltungsreglement, die wesentli-
chen Informationen für den Anleger, der 
Jahresbericht und gegebenenfalls der Halb-
jahresbericht sind bei der Informationsstelle 
kostenfrei erhältlich. Dort können auch der 
Ausgabepreis und der Rücknahmepreis der 
Fondsanteile angefragt werden. 

Fondsanteile können bei der Zahlstelle 
erworben und zurückgegeben werden.  

Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis 
der Fondsanteile werden auf  www.deka.de 
veröffentlicht. Für die Anleger bestimmte 
Informationen werden in der Börsen-

Zeitung, die in Frankfurt am Main er-
scheint, veröffentlicht.  

Darüber hinaus werden die Anleger in der 
Bundesrepublik Deutschland mittels dauer-
haftem Datenträger in folgenden Fällen 
informiert: 

‡ Aussetzung der Rücknahme von Anteilen 
des Fonds bzw. Teilfonds; 

‡ Kündigung der Verwaltung des Fonds 
bzw. Teilfonds oder dessen Abwicklung; 

‡ Änderungen des Verwaltungsreglements, 
sofern diese Änderungen mit den bisherigen 
Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, sie 
wesentliche Anlegerrechte berühren oder 
die Vergütungen und Aufwendungserstat-
tungen betreffen, die aus dem Fondsver-
mögen bzw. Teilfondsvermögen entnom-
men werden können; 

‡ Verschmelzung des Fonds bzw. Teil-
fonds mit einem oder mehreren anderen 
Fonds bzw. Teilfonds. 
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16. Der Fonds im Überblick 

 Deka-PB Werterhalt 2y 

 Gründung des Fonds 30. November 2007 

 Referenzwährung des Fonds Euro 

 ISIN / WKN LU0333672870 / A0M75J 

 Erstausgabe von Anteilen 3. Dezember 2007 

 Verkaufsprovision in % des Anteilwertes 

 bis zu 2,50% 

 derzeit 2,50% 

 Erstausgabepreis EUR 102,50 
(einschließlich Verkaufsprovision) 

 Verwaltungsvergütung  in % des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens (Tageswerte) 

 bis zu 1,50% p.a.  

 derzeit 0,75% p.a. 

 Vergütung für u.a. die Verwaltung von Sicherhei-
ten bei Derivategeschäften 

bis zu 0,10 % p.a. des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens aus den Tageswerten 

 Verwahrstellenvergütung (bis zum 31. Dezem-
ber 2017): 

bis zu 
derzeit 

in % des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens (Tageswerte) 
 
0,24 % p.a. 
0,10 % p.a. 

 Verwahrstellenvergütung (ab dem 1. Januar 
2018): 

 

 maximal 0,100% p.a. des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens aus den Tageswerten (die derzeit erhobene 
Staffel der Gebühren können dem Abschnitt 10. Kosten entnommen werden) 

 Verbriefung der Anteile Globalzertifikate, keine effektiven Stücke 

 Orderannahmeschluss 12.00 Uhr Luxemburger Zeit für die Abrechnung zum Rücknahmepreis des nächsten 
Bewertungstages 

 Valuta Bewertungstag plus zwei Bankarbeitstage 

 Ende des Geschäftsjahres 30. November 

 Ertragsverwendung Thesaurierung 

 Datum des Jahresberichtes 30. November, erscheint Mitte März 

 Datum des Halbjahresberichts 30. Mai, erscheint Mitte Juli 

 Börsennotierung der Anteile nicht vorgesehen 

 Hinweis auf die Hinterlegung  
im Mémorial / RESA: 

 

 Grundreglement 30. April 2016 

 Sonderreglement letztmals 30. August 2017 
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Grundreglement  

Dieses Grundreglement wurde beim Lu-
xemburger Handels- und Gesellschaftsregis-
ter hinterlegt und ein Verweis auf  diese 
Hinterlegung wurde am 30. April 2016 im 
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations („Mémorial“), dem Amtsblatt des 
Großherzogtums Luxemburg, veröffent-
licht.  

Artikel 1  
Anwendungsbereich und Definitionen  

1. Die Deka International S.A., Luxemburg, 
erstellte dieses Grundreglement für von ihr 
gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 in 
Form eines fonds commun de placement 
errichtete Investmentfonds. Es gilt nur für 
Fonds, deren jeweiliges Sonderreglement 
dieses Grundreglement zum integralen Be-
standteil des Verwaltungsreglements des 
Fonds erklärt. Das Grundreglement legt 
allgemeine Grundsätze fest, während die 
spezifischen Charakteristiken des Fonds im 
jeweiligen Sonderreglement beschrieben 
werden. Im Sonderreglement können dar-
über hinaus ergänzende und abweichende 
Regelungen zu einzelnen Bestimmungen 
des Grundreglements getroffen werden. 
Das Sonderreglement des jeweiligen Fonds 
bildet zusammen mit dem Grundregle-
ment das Verwaltungsreglement des betref-
fenden Fonds (nachfolgend der „Fonds“).  

2. Es gelten folgende Definitionen:  

„Bewertungstag“ 
Sofern im Sonderreglement nicht abwei-
chend geregelt, jeder Tag, der zugleich 
Börsentag in Luxemburg und in Frankfurt 
am Main ist. An Börsentagen, die an einem 
der vorgenannten Orte gesetzliche Feiertage 
sind, sowie am 24. Dezember und 31. De-
zember wird in der Regel von einer Bewer-
tung abgesehen. Die Verwaltungsgesell-
schaft kann beschließen, an diesen Tagen zu 
bewerten. In diesem Fall wird dies mittels 
einer Veröffentlichung in mindestens zwei 
hinreichend verbreiteten Tageszeitungen, 

einschließlich mindestens einer Luxembur-
ger Tageszeitung angekündigt. 

„CSSF“:  
Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (die Luxemburger Aufsichtsbe-
hörde für den Finanzsektor).  

„Derivate“:  
abgeleitete Finanzinstrumente, insbesonde-
re Optionen, Futures und Swaps.  

„Drittstaat“: 
jeder Staat, der kein „Mitgliedstaat“ ist.  

„Geldmarktinstrumente“: 
Instrumente im Sinne von Artikel 3 der 
Großherzoglichen Verordnung vom 8. 
Februar 2008 in Umsetzung der Richtlinie 
2007/16/EG, die üblicherweise auf  dem 
Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind 
und deren Wert jederzeit genau bestimmt 
werden kann.  

„Gesetz von 2010“:  
das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über 
Organismen für gemeinsame Anlagen (ein-
schließlich nachfolgender Änderungen und 
Ergänzungen).  

„Mitgliedstaat“:  
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und die anderen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (Island, Norwegen, Liechten-
stein).  

„Netto-Fondsvermögen“: 
das Fondsvermögen abzüglich der dem 
Fonds zuzurechnenden Verbindlichkeiten.  

„OGA“: 
ein Organismus für gemeinsame Anlagen.  

„OGAW“:  
ein Organismus für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren, welcher der Richtlinie 
2009/65/EG unterliegt.  

„OTC-Derivate“: 
Derivate, die nicht an einer Börse gehandelt 
werden.  

„Wertpapiere“: 

‡ Aktien und andere, Aktien gleichwertige, 
Wertpapiere („Aktien“)  

‡ Schuldverschreibungen und sonstige 
verbriefte Schuldtitel („Schuldtitel“)  

‡ alle anderen marktfähigen Wertpapiere im 
Sinne von Artikel 2 der Großherzoglichen 
Verordnung vom 8. Februar 2008 in Um-
setzung der Richtlinie 2007/16/EG, die 
zum Erwerb von Wertpapieren durch 
Zeichnung oder Austausch berechtigen, mit 
Ausnahme der Techniken und Instrumente 
gemäß Artikel 8 bis 10.  

Artikel 2  
Der Fonds  

1. Der Fonds ist ein rechtlich unselbstständi-
ges Sondervermögen („fonds commun de 
placement“), das aus Wertpapieren 
und/oder sonstigen Vermögenswerten 
(„Fondsvermögen“) besteht. Es wird von 
der Verwaltungsgesellschaft unter Beach-
tung des Grundsatzes der Risikostreuung 
verwaltet. Die Vermögenswerte des Son-
dervermögens werden von der Verwahr-
stelle verwahrt.  

2. Der Fonds kann aus einem oder mehreren 
Teilfonds im Sinne von Artikel 181 des 
Gesetzes von 2010 bestehen, sofern das 
jeweilige Sonderreglement dies vorsieht. 
Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den 
Fonds. Jeder Anleger ist am Fonds durch 
Beteiligung an einem Teilfonds beteiligt. 
Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der An-
teilinhaber untereinander als selbständiges 
Sondervermögen. Die Rechte und Pflich-
ten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind 
von denen der Anteilinhaber der anderen 
Teilfonds getrennt. Gegenüber Dritten 
haften die Vermögenswerte eines jeden 
Teilfonds lediglich für solche Verbindlich-
keiten, welche dem betreffenden Teilfonds 
zuzuordnen sind. 

II. Verwaltungsreglement  
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Besteht der Fonds aus mehreren Teilfonds, 
wird jeder Teilfonds als eigener Fonds be-
trachtet, soweit sich nicht aus dem jeweili-
gen Sonderreglement oder einer gesetzli-
chen Regelung etwas anderes ergibt; insbe-
sondere wird im Hinblick auf  die Anlagen 
und die Anlagepolitik (Artikel 5 bis 10) je-
der Teilfonds als eigener Fonds betrachtet. 

3. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der 
Inhaber von Anteilen („Anteilinhaber“), 
der Verwaltungsgesellschaft und der Ver-
wahrstelle sind in dem Verwaltungsregle-
ment geregelt, das von der Verwaltungsge-
sellschaft mit Zustimmung der 
Verwahrstelle erstellt wird. Die Verwal-
tungsgesellschaft kann das Verwaltungsreg-
lement mit Zustimmung der Verwahrstelle 
sowohl bezüglich des Grundreglements als 
auch des Sonderreglements jederzeit ganz 
oder teilweise ändern. Das Verwaltungsreg-
lement und jegliche Änderung desselben 
treten am Tag ihrer Unterzeichnung in 
Kraft, sofern nichts anderes bestimmt ist. 
Der deutsche Wortlaut des Verwaltungs-
reglements ist maßgeblich. 
 
Durch den Kauf  eines Anteils erkennt je-
der Anteilinhaber das Verwaltungsregle-
ment sowie alle Änderungen desselben an. 

4. Das Verwaltungsreglement unterliegt 
Luxemburger Recht. Insbesondere gelten 
in Ergänzung zu den Regelungen des Ver-
waltungsreglements die Vorschriften des 
Gesetzes von 2010. Gleiches gilt für die 
Rechtsbeziehungen zwischen den Anteil-
inhabern, der Verwaltungsgesellschaft und 
der Verwahrstelle. 

5. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinha-
bern, der Verwaltungsgesellschaft und der 
Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbar-
keit des zuständigen Gerichts im Gerichts-
bezirk Luxemburg im Großherzogtum Lu-
xemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und 
die Verwahrstelle sind berechtigt, sich 
selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit 
und dem Recht eines jeden Landes zu un-
terwerfen, in welchem Anteile des Fonds 
öffentlich vertrieben werden, soweit es sich 
um Ansprüche der Anteilinhaber handelt, 

die in dem betreffenden Land ansässig 
sind, und im Hinblick auf  Angelegenhei-
ten, die sich auf  den Fonds beziehen. 

6. Sofern im jeweiligen Sonderreglement 
nicht anders geregelt, ist der Fonds auf  un-
bestimmte Zeit errichtet. Er kann jedoch 
jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft 
aufgelöst werden. Die Anteilinhaber, deren 
Erben bzw. Rechtsnachfolger oder Gläubi-
ger können weder die Auflösung noch die 
Teilung des Fonds beantragen. 

7. Forderungen der Anteilinhaber gegen die 
Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahr-
stelle können nach Ablauf  von fünf  Jahren 
nach Entstehung des Anspruchs nicht 
mehr gerichtlich geltend gemacht werden; 
davon unberührt bleibt die in Artikel 19 
enthaltene Regelung. 

8. Der Jahresabschluss des Fonds wird von 
einem Wirtschaftsprüfer geprüft, der von 
der Verwaltungsgesellschaft ernannt wird.  

Artikel 3  
Die Verwaltungsgesellschaft  

1. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die 
Deka International S.A.  

2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den 
Fonds im eigenen Namen, jedoch aus-
schließlich im Interesse und für gemein-
schaftliche Rechnung der Anteilinhaber. 
Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf  
die Ausübung aller Rechte, welche unmit-
telbar oder mittelbar mit den Vermögens-
werten des Fonds zusammenhängen.  

3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anla-
gepolitik des Fonds unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen und vertraglichen Anlage-
beschränkungen fest. Sie kann unter eige-
ner Verantwortung und auf  eigene Kosten 
Anlageberater hinzuziehen, insbesondere 
sich durch einen Anlageausschuss beraten 
lassen. Der Verwaltungsrat der Verwal-
tungsgesellschaft kann eines oder mehrere 
seiner Mitglieder sowie sonstige natürliche 
oder juristische Personen mit der Ausfüh-
rung der täglichen Anlagepolitik betrauen. 

4. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet bei 
der Verwaltung des Fonds ein Risikoma-
nagement-Verfahren, welches das mit den 
Anlagen verbundene Risiko und deren je-
weiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des 
Fonds jederzeit überwacht und misst, so-
wie ein Verfahren zur präzisen und unab-
hängigen Bewertung des Wertes von OTC-
Derivaten.  

Artikel 4  
Die Verwahrstelle  

1. Verwahrstelle des Fonds ist die DekaBank 
Deutsche Girozentrale Luxemburg S.A..  

2. Die Verwahrstelle ist mit der Verwahrung 
der Vermögenswerte des Fonds beauftragt. 
Die Rechte und Pflichten der Verwahrstelle 
richten sich nach Luxemburger Recht, dem 
Verwaltungsreglement und dem Verwahr-
stellenvertrag.  

3. Alle Wertpapiere und anderen Vermö-
genswerte des Fonds werden von der Ver-
wahrstelle in Konten und Depots ver-
wahrt, über die nur in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen des Verwaltungs-
reglements verfügt werden darf. Die Ver-
wahrstelle kann unter ihrer Verantwortung 
und mit Einverständnis der Verwaltungs-
gesellschaft Dritte, insbesondere andere 
Banken und Wertpapiersammelstellen, mit 
der Verwahrung von Wertpapieren und 
sonstigen Vermögenswerten beauftragen.  

4. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verwahr-
stelle berechtigt und verpflichtet, im eige-
nen Namen:  

a) Ansprüche der Anteilinhaber gegen die 
Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere 
Verwahrstelle geltend zu machen;  

b) gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter 
Widerspruch zu erheben und vorzugehen, 
wenn wegen eines Anspruchs vollstreckt 
wird, für den das Fondsvermögen nicht 
haftet.  

5. Die Verwahrstelle ist an Weisungen der 
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Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern 
solche Weisungen nicht den gesetzlichen 
Vorgaben, dem Verwaltungsreglement oder 
dem Verkaufsprospekt des Fonds wider-
sprechen.  

6. Die Verwahrstelle und die Verwaltungsge-
sellschaft sind je berechtigt, die Verwahr-
stellenbestellung jederzeit im Einklang mit 
dem Verwahrstellenvertrag zu kündigen. 
Im Falle der Kündigung ist die Verwal-
tungsgesellschaft verpflichtet, den Fonds 
gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe c) 
aufzulösen oder innerhalb von zwei Mona-
ten mit Genehmigung der CSSF eine ande-
re Bank zur Verwahrstelle zu bestellen; bis 
dahin wird die bisherige Verwahrstelle zum 
Schutz der Interessen der Anteilinhaber ih-
ren Pflichten als Verwahrstelle in vollem 
Umfang nachkommen.  

Artikel 5  
Anlagen  

1. Die Anlagen des Fonds können aus fol-
genden Vermögenswerten bestehen:  

a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, 
die an einem geregelten Markt gemäß Arti-
kel 4 Nummer 14 der modifizierten Richt-
linie 2004/39/EG des Rates vom 21. April 
2004 über Märkte für Finanzinstrumente 
(MiFID) notiert oder gehandelt werden;  

b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, 
die an einem anderen geregelten Markt ei-
nes Mitgliedstaats gehandelt werden, der 
anerkannt, für das Publikum offen und 
dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist;  

c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, 
die an einer Wertpapierbörse eines Dritt-
staates amtlich notiert oder an einem ande-
ren geregelten Markt eines Drittstaates ge-
handelt werden, der anerkannt, für das 
Publikum offen und dessen Funktionswei-
se ordnungsgemäß ist, und vorwiegend in 
Europa, Asien, Australien (einschließlich 
Ozeanien), Amerika und/oder Afrika liegt;  

d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 
aus Neuemissionen, sofern die Emissions-

bedingungen die Verpflichtung enthalten, 
dass die Zulassung zur amtlichen Notie-
rung an einer unter Buchstabe a), b) oder 
c) bezeichneten Wertpapierbörse oder an 
einem anderen unter Buchstabe a), b) oder 
c) bezeichneten geregelten Markt, der an-
erkannt, für das Publikum offen und des-
sen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, 
beantragt wird, und die Zulassung spätes-
tens vor Ablauf  eines Jahres nach der 
Emission erlangt wird;  

e) Anteilen von nach der Richtlinie 
2009/65/EG zugelassenen OGAW 
und/oder anderer OGA im Sinne von Ar-
tikel 1 Absatz 2 a) und b) der Richtlinie 
2009/65/EG, sofern  

‡ diese anderen OGA nach Rechtsvor-
schriften zugelassen wurden, die sie einer 
behördlichen Aufsicht unterstellen, welche 
nach Auffassung der CSSF derjenigen nach 
dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, 
und ausreichende Gewähr für die Zusam-
menarbeit zwischen den Behörden besteht,  

‡ das Schutzniveau der Anteilseigner der 
anderen OGA dem Schutzniveau der An-
teilseigner eines OGAW gleichwertig ist, 
insbesondere die Vorschriften für die ge-
trennte Verwahrung des Vermögens, die 
Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und 
Leerverkäufe von Wertpapieren und Geld-
marktinstrumenten den Anforderungen der 
Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind,  

‡ die Geschäftstätigkeit der anderen OGA 
Gegenstand von Halbjahres- und Jahresbe-
richten ist, die es erlauben, sich ein Urteil 
über das Vermögen und die Verbindlichkei-
ten, die Erträge und die Transaktionen im 
Berichtszeitraum zu bilden,  

‡ der OGAW oder der andere OGA, des-
sen Anteile erworben werden sollen, nach 
seinen Gründungsdokumenten insgesamt 
höchstens 10 % seines Netto-
Fondsvermögens in Anteilen anderer 
OGAW oder OGA anlegen darf;  

f) Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit 
einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten 

bei Kreditinstituten, sofern das betreffende 
Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mit-
gliedstaat hat oder, falls der satzungsmäßi-
ge Sitz des Kreditinstituts sich in einem 
Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestim-
mungen unterliegt, die nach Auffassung 
der CSSF denjenigen des Gemeinschafts-
rechts gleichwertig sind;  

g) Derivaten einschließlich gleichwertiger bar 
abgerechneter Instrumente, die an einem 
der unter den Buchstaben a), b) und c) be-
zeichneten geregelten Märkte gehandelt 
werden, und/oder OTC-Derivaten, sofern  

‡ es sich bei den Basiswerten um Instru-
mente im Sinne dieses Absatzes 1 oder um 
Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse 
oder Währungen handelt, in die der Fonds 
gemäß den in seinem Verwaltungsreglement 
genannten Anlagezielen investieren darf,  

‡ die Gegenparteien bei Geschäften mit 
OTC-Derivaten einer behördlichen Auf-
sicht unterliegende Institute der Kategorien 
sind, die von der CSSF zugelassen wurden, 
und  

‡ die OTC-Derivate einer zuverlässigen 
und überprüfbaren Bewertung auf Tagesba-
sis unterliegen und jederzeit auf Initiative 
des Fonds zum angemessenen Zeitwert 
veräußert, liquidiert oder durch ein Gegen-
geschäft glattgestellt werden können;  

h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf  
einem geregelten Markt gehandelt werden 
und nicht unter die Definition des Artikels 
1 Absatz 2 fallen, sofern die Emission oder 
der Emittent dieser Instrumente Vorschrif-
ten über den Einlagen- und den Anleger-
schutz unterliegt und vorausgesetzt, sie 
werden 

‡ von einer zentralstaatlichen, regionalen 
oder lokalen Körperschaft oder der Zent-
ralbank eines Mitgliedstaats, der Europäi-
schen Zentralbank, der Europäischen Uni-
on oder der Europäischen Investitionsbank, 
einem Drittstaat oder, sofern dieser ein 
Bundesstaat ist, einem Gliedstaat der Föde-
ration oder von einer internationalen Ein-
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richtung öffentlich-rechtlichen Charakters, 
der ein oder mehrere Mitgliedstaaten ange-
hören, begeben oder garantiert oder  

‡ von einem Unternehmen begeben, des-
sen Wertpapiere auf einem der unter den 
Buchstaben a), b) und c) bezeichneten 
geregelten Märkte gehandelt werden, oder  

‡ von einem Institut, das gemäß den im 
Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien 
einer behördlichen Aufsicht unterstellt ist, 
oder von einem Institut, das Aufsichtsbe-
stimmungen, die nach Auffassung der CSSF 
mindestens so streng sind wie die des Ge-
meinschaftsrechts, unterliegt und diese 
einhält, begeben oder garantiert oder  

‡ von anderen Emittenten begeben, die 
einer Kategorie angehören, die von der 
CSSF zugelassen wurde, sofern für Anlagen 
in diesen Instrumenten Vorschriften für 
den Anlegerschutz gelten, die denen des 
ersten, des zweiten oder des dritten Gedan-
kenstrichs gleichwertig sind und sofern es 
sich bei dem Emittenten entweder um ein 
Unternehmen mit einem Eigenkapital (ein-
gezahltes Kapital und Rücklagen) von min-
destens 10,0 Millionen Euro, das seinen 
Jahresabschluss nach den Vorschriften der 
vierten Richtlinie 78/660/EWG aufstellt 
und veröffentlicht, oder um einen Rechts-
träger, der innerhalb einer eine oder mehre-
re börsennotierte Gesellschaften umfassen-
den Unternehmensgruppe für die Finan-
zierung dieser Gruppe zuständig ist, oder 
um einen Rechtsträger, der die wertpapier-
mäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten 
durch Nutzung einer von einer Bank einge-
räumten Kreditlinie finanzieren soll, han-
delt. 

2. Der Fonds darf  in anderen als den in 
Absatz 1 genannten Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten höchstens 10 % 
seines Netto-Fondsvermögens anlegen. 

3. Der Fonds darf  daneben flüssige Mittel 
halten.  

4. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch 
die Verwahrstelle darf  für Rechnung des 
Fonds:  

a) Edelmetalle oder Zertifikate über diese 
erwerben;  

b) Immobilien erwerben. Anlagen in immobi-
lienbesicherten Wertpapieren oder Zinsen 
hierauf  und Anlagen in Wertpapieren, die 
von Gesellschaften ausgegeben werden, die 
in Immobilien investieren, und Zinsen hie-
rauf  sind zulässig; 

c) Kredite aufnehmen. Ausgenommen sind 
Kredite bis zu insgesamt 10 % des Netto-
Fondsvermögens, sofern es sich um kurz-
fristige Kredite handelt. Der Fonds darf  
auch Fremdwährungen durch ein „Backto-
back“-Darlehen erwerben;  

d) Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge 
einstehen. Dem steht der Erwerb von noch 
nicht voll eingezahlten Wertpapieren, 
Geldmarktinstrumenten oder anderen in 
Absatz 1 Buchstaben e), g) und h) genann-
ten noch nicht voll eingezahlten Finanzin-
strumenten nicht entgegen; 

e) Leerverkäufe von Wertpapieren, Geld-
marktinstrumenten oder anderen in Absatz 
1 Buchstaben e), g) und h) genannten Fi-
nanzinstrumenten tätigen. 

Artikel 6  
Anlagegrenzen  

1. Der Fonds darf  höchstens 10 % seines 
Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren 
oder Geldmarktinstrumenten ein und des-
selben Emittenten anlegen. Der Fonds 
darf  höchstens 20 % seines Netto-Fonds-
vermögens in Einlagen bei ein und dersel-
ben Einrichtung anlegen. Das Ausfallrisiko 
der Gegenpartei bei Geschäften des Fonds 
mit OTC-Derivaten darf  10 % des Netto-
Fondsvermögens nicht überschreiten, 
wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im 
Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f) 
ist, oder höchstens 5 % des Netto-Fonds-
vermögens in anderen Fällen.  

2. Der Gesamtwert der Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente von Emittenten, 
bei denen der Fonds jeweils mehr als 5 % 

seines Netto-Fondsvermögens anlegt, darf  
40 % des Wertes seines Netto-
Fondsvermögens nicht überschreiten. Die-
se Begrenzung findet keine Anwendung 
auf  Einlagen und auf  Geschäfte mit OTC-
Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt 
werden, welche einer behördlichen Auf-
sicht unterliegen.  
 
Ungeachtet der einzelnen in Absatz 1 ge-
nannten Obergrenzen darf  der Fonds bei 
ein und derselben Einrichtung höchstens 
20 % seines Netto-Fondsvermögens in ei-
ner Kombination aus  

‡ von dieser Einrichtung begebenen Wert-
papieren oder Geldmarktinstrumenten 
und/oder  

‡ Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder  

‡ mit dieser Einrichtung getätigten OTC-
Derivaten  

investieren.  

3. Die in Absatz 1 Satz 1 genannte Ober-
grenze beträgt 35 % für Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente, wenn diese von ei-
nem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskör-
perschaften, von einem Drittstaat oder von 
internationalen Einrichtungen öffentlich-
rechtlichen Charakters, denen ein oder 
mehrere Mitgliedstaaten angehören, bege-
ben oder garantiert werden.  

4. Die in Absatz 1 Satz 1 genannte Ober-
grenze beträgt 25 % für bestimmte 
Schuldverschreibungen, wenn diese von 
einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mit-
gliedstaat begeben werden, das aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der 
Inhaber dieser Schuldverschreibungen ei-
ner besonderen öffentlichen Aufsicht un-
terliegt. Insbesondere müssen die Erlöse 
aus der Emission dieser Schuldverschrei-
bungen gemäß den gesetzlichen Vorschrif-
ten in Vermögenswerten angelegt werden, 
die während der gesamten Laufzeit der 
Schuldverschreibungen die sich daraus er-
gebenden Verbindlichkeiten ausreichend 
decken und vorrangig für die beim Ausfall 
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des Emittenten fällig werdende Rückzah-
lung des Kapitals und die Zahlung der 
Zinsen bestimmt sind. Legt der Fonds 
mehr als 5 % seines Netto-
Fondsvermögens in derartigen Schuldver-
schreibungen an, die von ein und demsel-
ben Emittenten begeben werden, so darf  
der Gesamtwert dieser Anlagen 80 % des 
Wertes des Netto-Fondsvermögens nicht 
überschreiten.  

5. Die in den Absätzen 3 und 4 genannten 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
werden bei der Anwendung der in Absatz 
2 vorgesehenen Anlagegrenze von 40 % 
nicht berücksichtigt.  
 
Die in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 genann-
ten Grenzen dürfen nicht kumuliert wer-
den; daher dürfen gemäß den Absätzen 1, 
2, 3 und 4 getätigte Anlagen in Wertpapie-
ren oder Geldmarktinstrumenten ein und 
derselben Einrichtung oder in Einlagen bei 
dieser Einrichtung oder in Derivaten der-
selben insgesamt 35 % des Netto-
Fondsvermögens des Fonds nicht über-
steigen.  

6. Gesellschaften, die im Hinblick auf  die 
Erstellung des konsolidierten Abschlusses 
im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG oder 
nach den anerkannten internationalen 
Rechnungslegungsvorschriften demselben 
Konzern angehören, sind bei der Berech-
nung der in den Absätzen 1 bis 6 vorgese-
henen Anlagegrenzen als ein einziger 
Emittent anzusehen.  
 
Der Fonds darf  kumulativ bis zu 20 % sei-
nes Netto-Fondsvermögens in Wertpapie-
ren und Geldmarktinstrumenten ein und 
desselben Konzerns anlegen.  

7. Der Fonds darf  Anteile von anderen 
OGAW und/oder anderen OGA im Sinne 
von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) er-
werben, sofern er höchstens 20 % seines 
Netto-Fondsvermögens in Anteilen ein 
und desselben OGAW bzw. sonstigen 
OGA anlegt. Bei der Anwendung dieser 
Anlagegrenze gilt jeder Teilfonds eines 
Umbrella-Fonds im Sinne von Artikel 181 

des Gesetzes von 2010 als eigenständiger 
Emittent unter der Voraussetzung, dass die 
Trennung der Haftung der Teilfonds in 
Bezug auf  Dritte sichergestellt ist.  

8. Anlagen in Anteilen von anderen OGA als 
OGAW dürfen insgesamt 30 % des Netto-
Fondsvermögens des Fonds nicht über-
steigen.  

9. Wenn der Fonds Anteile eines anderen 
OGAW und/oder sonstigen OGA erwor-
ben hat, müssen die Anlagewerte des be-
treffenden OGAW oder anderen OGA in 
Bezug auf  die Obergrenzen der Absätze 1 
bis 6 nicht berücksichtigt werden.  

10. Erwirbt der Fonds Anteile anderer OGAW 
und/oder sonstiger anderer OGA, die un-
mittelbar oder aufgrund einer Übertragung 
von derselben Verwaltungsgesellschaft o-
der von einer Gesellschaft verwaltet wer-
den, mit der die Verwaltungsgesellschaft 
durch eine gemeinsame Verwaltung oder 
Beherrschung oder eine wesentliche direk-
te oder indirekte Beteiligung verbunden ist, 
so darf  die Verwaltungsgesellschaft oder 
die andere Gesellschaft für die Zeichnung 
oder die Rücknahme von Anteilen dieser 
anderen OGAW und/oder OGA durch 
den Fonds keine Gebühren berechnen.  

11. Wenn der Fonds eine Rechtseinheit mit 
mehreren Teilfonds bildet, bei der die Ak-
tiva eines Teilfonds ausschließlich den An-
sprüchen der Anteilinhaber dieses Teil-
fonds gegenüber sowie gegenüber den 
Gläubigern haften, deren Forderung an-
lässlich der Gründung, der Laufzeit oder 
der Liquidation des Teilfonds entstanden 
ist, ist jeder Teilfonds zwecks Anwendung 
der Vorschriften dieses Artikels 6 als eigen-
ständiger Fonds anzusehen.  

12. Unbeschadet seiner Verpflichtung, auf  die 
Einhaltung des Grundsatzes der Risiko-
streuung zu achten, ist dem Fonds gestat-
tet, während eines Zeitraums von sechs 
Monaten nach seiner Zulassung von den 
Anlagegrenzen dieses Artikels 6 abzuwei-
chen. 

Artikel 7  
Emittentengrenzen  

1. Die Verwaltungsgesellschaft darf  insge-
samt für die von ihr verwalteten Fonds, die 
unter den Anwendungsbereich von Teil I 
des Gesetzes von 2010 fallen, stimmbe-
rechtigte Aktien nicht in einem Umfang 
erwerben, der es ihr ermöglicht, einen 
nennenswerten Einfluss auf  die Geschäfts-
führung des Emittenten auszuüben.  

2. Ferner darf  der Fonds höchstens erwer-
ben:  

‡ 10 % der stimmrechtslosen Aktien ein 
und desselben Emittenten;  

‡ 10 % der Schuldverschreibungen ein und 
desselben Emittenten;  

‡ 25 % der Anteile ein und desselben 
OGAW und/oder anderen OGA;  

‡ 10 % der Geldmarktinstrumente ein und 
desselben Emittenten.  

Die unter dem zweiten, dem dritten und 
dem vierten Gedankenstrich vorgesehenen 
Anlagegrenzen brauchen beim Erwerb 
nicht eingehalten zu werden, wenn sich der 
Bruttobetrag der Schuldtitel oder der 
Geldmarktinstrumente oder der Nettobe-
trag der ausgegebenen Anteile zum Zeit-
punkt des Erwerbs nicht berechnen lässt.  

3. Die Absätze 1 und 2 werden nicht ange-
wandt  

a) auf  Wertpapiere und Geldmarktinstrumen-
te, die von einem Mitgliedstaat oder dessen 
öffentlichen Gebietskörperschaften bege-
ben oder garantiert werden;  

b) auf  von einem Drittstaat begebene oder 
garantierte Wertpapiere und Geldmarktin-
strumente;  

c) auf  Wertpapiere und Geldmarktinstrumen-
te, die von internationalen Organismen öf-
fentlich-rechtlichen Charakters begeben 
werden, denen ein oder mehrere Mitglied-
staaten angehören;  
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4. Der Fonds braucht die in Artikel 5 bis 7 
vorgesehenen Anlagegrenzen bei der Aus-
übung von Bezugsrechten, die an Wertpa-
piere oder Geldmarktinstrumente geknüpft 
sind, die Teil seines Vermögens sind, nicht 
einzuhalten.  

5. Werden die in Artikel 5 bis 7 genannten 
Grenzen von dem Fonds unbeabsichtigt 
oder infolge der Ausübung von Bezugs-
rechten überschritten, so hat dieser bei sei-
nen Verkäufen als vorrangiges Ziel die 
Normalisierung dieser Lage unter Berück-
sichtigung der Interessen der Anteilinhaber 
anzustreben.  

Artikel 8  
Techniken und Instrumente  

1. Zur effizienten Verwaltung des Portfolios 
darf  der Fonds sich unter Einhaltung der 
von der CSSF festgelegten Bedingungen 
und Grenzen der Techniken und Instru-
mente bedienen, die Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente zum Gegenstand 
haben. Beziehen sich diese Transaktionen 
auf  die Verwendung von Derivaten, so 
müssen die Bedingungen und Grenzen mit 
den Bestimmungen des Gesetzes von 2010 
im Einklang stehen. Unter keinen Um-
ständen darf  der Fonds bei diesen Trans-
aktionen von den im Grund oder Sonder-
reglement bzw. in seinem 
Verkaufsprospekt genannten Anlagezielen 
abweichen.  

2. Der Fonds darf  als Teil seiner Anlagestra-
tegie innerhalb der in Artikel 6 Absatz 5 
und 6 festgelegten Grenzen Anlagen in 
Derivaten tätigen, sofern das Gesamtrisiko 
der Basiswerte die Anlagegrenzen des Ar-
tikels 6 nicht überschreitet. Anlagen des 
Fonds in indexbasierten Derivaten müssen 
bei den Anlagegrenzen des Artikels 6 Ab-
satz 1 bis 6 nicht berücksichtigt werden. 
Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder 
ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, 
muss es hinsichtlich der Einhaltung der 
Vorschriften dieses Artikels mit berück-
sichtigt werden.  

3. Der Fonds stellt sicher, dass das mit Deri-
vaten verbundene Gesamtrisiko den Ge-
samtnettowert seines Portfolios nicht über-
schreitet. Bei der Berechnung des Risikos 
werden der Marktwert der Basiswerte, das 
Ausfallrisiko der Gegenpartei, künftige 
Marktfluktuationen und die Liquidations-
frist der Positionen berücksichtigt.  

4. Die Techniken und Instrumente, von 
denen bei der Verwaltung des Fonds außer 
den Wertpapierleih-Geschäften gemäß Ar-
tikel 9 und den Wertpapierpensionsge-
schäften gemäß Artikel 10 noch Gebrauch 
gemacht werden kann, werden im Ver-
kaufsprospekt des Fonds angegeben.  

5. Die im Rahmen von Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe g) getätigten Techniken und In-
strumente, die Wertpapiere zum Gegen-
stand haben, werden zum Zwecke der Ab-
sicherung und der effizienten Portfolio-
steuerung abgeschlossen. Die Verwal-
tungsgesellschaft wird diese Geschäfte aus-
schließlich mit erstklassigen Finanzinstitu-
ten als Geschäftspartner abschließen, die 
auf  derartige Geschäfte spezialisiert sind 
und von einer unabhängigen Ratingagentur 
mit der Bonitätseinstufung „Investment 
Grade“ bewertet werden. 

Artikel 9  
Wertpapierleihe  

1. Der Fonds darf  im Rahmen eines standar-
disierten Systems, das von einer anerkann-
ten Clearinginstitution oder von einem 
erstklassigen, auf  derartige Geschäfte spe-
zialisierten Finanzinstitut organisiert wird, 
oder im Rahmen eines Standardrahmen-
vertrages Wertpapiere verleihen und ent-
leihen.  

2. Sofern der Fonds als Leihgeber auftritt, 
dürfen Wertpapiere höchstens für 30 Tage 
und höchstens im Gesamtwert von 50 % 
des Wertes seines Wertpapierportefeuilles 
verliehen werden. Diese Beschränkungen 
gelten nicht, sofern dem Fonds das Recht 
zusteht, den Wertpapierleihvertrag jeder-
zeit zu kündigen und die Rückerstattung 

der verliehenen Wertpapiere zu verlangen. 
Die Vertragspartner der Wertpapierleihe 
müssen als Entleiher Aufsichtsregelungen 
unterliegen, die entsprechend der jeweili-
gen Verwaltungspraxis als gleichwertig zu 
den vom Gemeinschaftsrecht vorgesehe-
nen Regelungen angesehen werden kön-
nen.  

3. Im Rahmen der Wertpapierleihe muss der 
Fonds grundsätzlich eine Garantie erhal-
ten, deren Wert bei Abschluss des Vertra-
ges wenigstens dem Wert der verliehenen 
Wertpapiere entspricht. Diese Garantie 
muss den Anforderungen des CSSF-
Rundschreibens 08/356 entsprechen. Ei-
ner solchen Garantie bedarf  es nicht, wenn 
die Wertpapierleihe über eine anerkannte 
Clearinginstitution, die dem Leihgeber die 
Rückerstattung seiner Wertpapiere im We-
ge einer Garantie oder auf  andere Weise 
sicherstellt, durchgeführt wird. Die Garan-
tie kann auch in Aktien bestehen, sofern 
sich aus dem jeweiligen Sonderreglement 
nichts anderes ergibt. Die Aktien, die als 
Garantie begeben werden, müssen an ei-
nem geregelten Markt in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder an ei-
ner Börse in einem Mitgliedstaat der 
OECD notiert sein oder gehandelt werden 
und in einem wichtigen Index enthalten 
sein. Das Collateral-Management wird täg-
lich neu berechnet und entsprechend an-
gepasst. 

4. Der Fonds darf  als Leihnehmer unter 
folgenden Umständen im Zusammenhang 
mit der Abwicklung einer Wertpapiertrans-
aktion auftreten:  

a) während einer Zeit, in der die Wertpapiere 
zur erneuten Registrierung versandt wur-
den;  

b) wenn Wertpapiere verliehen und nicht 
rechtzeitig rückerstattet wurden;  

c) um einen Fehlschlag in der Abwicklung zu 
vermeiden, wenn die Verwahrstelle ihrer 
Lieferpflicht nicht nachkommt.  
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Der Gesamtwert der geliehenen Wertpapie-
re darf  50 % des Wertes des Wertpapier-
portefeuilles des Fonds nicht überschreiten.  

Über vom Fonds geliehene Wertpapiere 
darf  während der Zeit, in welcher sie im 
Besitz des Fonds sind, nicht verfügt werden, 
es sei denn, sie sind durch Finanzinstru-
mente, die den Fonds in die Lage versetzen, 
die geliehenen Wertpapiere zum Vertrags-
ende rückzuerstatten, ausreichend abgesi-
chert.  

Artikel 10  
Wertpapierpensionsgeschäfte  

1. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit Wertpa-
piere und Geldmarktinstrumente, die für 
den Fonds erworben werden dürfen, in 
Form von Wertpapierpensionsgeschäften 
kaufen und verkaufen, sofern der Verkäu-
fer sich verpflichtet, die Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente am Ende des ver-
einbarten Zeitraums zu einem von Vorn-
herein vereinbarten Preis zurückzuerwer-
ben. Dabei muss die Gegenpartei ein 
erstklassiges, auf  solche Geschäfte speziali-
siertes Finanzinstitut sein und die Laufzeit 
darf  zwölf  Monate nicht überschreiten. 
Während der Laufzeit eines Pensionsge-
schäftes darf  der Fonds die gegenständli-
chen Wertpapiere oder Geldmarktinstru-
mente nicht veräußern.  

2. Der Umfang der Wertpapierpensionsge-
schäfte ist stets auf  einem Niveau zu hal-
ten, das es dem Fonds ermöglicht, jederzeit 
seiner Verpflichtung zur Rücknahme von 
Anteilen nachzukommen. Der Anteil die-
ser Geschäfte darf  aber mit ein und der-
selben Gegenpartei 10 % und insgesamt 
50 % des Netto-Fondsvermögens nicht 
überschreiten.  

Artikel 11  
Anteile  

1. Anteile an dem Fonds werden durch Glo-
balzertifikate verbrieft, die auf  den Inhaber 
lauten. Ein Anspruch auf  Auslieferung ef-
fektiver Stücke besteht nicht. 

2. Alle Anteile des Fonds haben gleiche 
Rechte. Das Sonderreglement kann Anteil-
klassen vorsehen und die unterschiedliche 
Ausstattung der Anteile hinsichtlich der 
Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschla-
ges, des Rücknahmeabschlages, der Ver-
triebsprovision, der Verwaltungsvergütung, 
der Währung des Anteilwertes oder ande-
rer Kriterien sowie einer Kombination der-
selben festlegen. Alle Anteile sind vom Ta-
ge ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an 
Erträgen, Kursgewinnen und am Liquida-
tionserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse be-
rechtigt.  

3. Die Ausgabe und die Rücknahme der 
Anteile sowie die Vornahme von Zahlun-
gen auf  Anteile erfolgen bei der Verwal-
tungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie 
über jede Zahlstelle.  

Artikel 12  
Anteilwertberechnung  

1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) 
lautet auf  die im Sonderreglement festge-
legte Währung („Fondswährung“). Er wird 
unter Aufsicht der Verwahrstelle von der 
Verwaltungsgesellschaft oder einem von 
ihr beauftragten Dritten an jedem Bewer-
tungstag berechnet. Die Berechnung er-
folgt durch Teilung des jeweiligen Netto-
Fondsvermögens durch die Zahl der am 
Bewertungstag im Umlauf  befindlichen 
Anteile.  

2. Das Netto-Fondsvermögen wird nach 
folgenden Grundsätzen berechnet:  

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche 
an einer Börse oder an einem anderen ge-
regelten Markt notiert oder gehandelt wer-
den, wird auf  der Grundlage des letzten 
verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nach-
folgend nichts anderes geregelt ist.  

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer 
Börse oder an einem anderen geregelten 
Markt notiert oder gehandelt wird oder so-
fern für einen Vermögenswert, welcher an 
einer Börse oder an einem anderen gere-

gelten Markt notiert oder gehandelt wird, 
der Kurs den tatsächlichen Marktwert 
nicht angemessen widerspiegelt, wird der 
Wert des Vermögenswertes auf  der 
Grundlage des nach einer vorsichtigen 
Einschätzung vorhersehbaren Verkaufs-
preises ermittelt, sofern nachfolgend nichts 
anderes geregelt ist.  

c) Anteile an einem OGAW oder OGA 
werden zum letzten festgestellten und er-
hältlichen Rücknahmepreis bewertet.  

d) Der Wert von Kassenbeständen oder 
Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und 
ausstehenden Forderungen, vorausbezahl-
ten Auslagen, Bardividenden und erklärten 
oder aufgelaufenen und noch nicht erhal-
tenen Zinsen entspricht dem jeweiligen 
vollen Betrag abzüglich eines angemesse-
nen Abschlages, falls der Betrag wahr-
scheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten 
werden kann.  

e) Der Liquidationswert von Futures und 
Optionen, die an einer Börse oder an ei-
nem anderen geregelten Markt gehandelt 
werden, wird auf  der Grundlage des letz-
ten verfügbaren Abwicklungspreises be-
rechnet.  

f) Der Liquidationswert von Futures, For-
wards und Optionen, die nicht an einer 
Börse oder an einem anderen geregelten 
Markt gehandelt werden, sowie von Fu-
tures und Optionen, die an einer Börse o-
der an einem anderen geregelten Markt 
gehandelt werden, jedoch an dem Bewer-
tungstag nicht liquidiert werden können, 
entspricht dem jeweiligen Nettoliquidati-
onswert, wie er gemäß den Richtlinien des 
Verwaltungsrates auf  einer konsistent für 
alle verschiedenen Arten von Verträgen 
angewandten Grundlage festgestellt wird.  

g) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewer-
tet.  

h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder 
sonstigen Vermögenswerte werden zu ih-
rem angemessenen Marktwert bewertet, 
wie dieser nach Treu und Glauben und 
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entsprechend dem vom Verwaltungsrat 
aufgestellten Verfahren zu bestimmen ist.  

i) Der Wert aller Vermögenswerte und Ver-
bindlichkeiten, welche nicht in der Wäh-
rung des Fonds ausgedrückt sind, wird in 
diese Währung zu den zuletzt verfügbaren 
Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche 
Kurse nicht verfügbar sind, wird der 
Wechselkurs nach Treu und Glauben und 
nach dem vom Verwaltungsrat aufgestell-
ten Verfahren bestimmt.  

j) Die Verwaltungsgesellschaft kann nach 
eigenem Ermessen andere Bewertungsme-
thoden zulassen, wenn sie dieses im Inte-
resse einer angemesseneren Bewertung ei-
nes Vermögenswertes des Fonds 
hinsichtlich des voraussichtlichen Realisie-
rungswertes für angebracht hält.  

k) Wenn die Verwaltungsgesellschaft der 
Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert 
an einem bestimmten Bewertungstag den 
tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds 
nicht wiedergibt, oder wenn es seit der 
Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche 
Bewegungen an den betreffenden Börsen 
und/oder Märkten gegeben hat, kann die 
Verwaltungsgesellschaft beschließen, den 
Anteilwert noch am selben Tag zu aktuali-
sieren. Unter diesen Umständen werden al-
le für diesen Bewertungstag eingegangenen 
Anträge auf  Zeichnung und Rücknahme 
auf  der Grundlage des Anteilwertes einge-
löst, der unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes von Treu und Glauben aktua-
lisiert worden ist.  

3. Sofern für den Fonds Anteilklassen einge-
richtet sind, ergeben sich für die Anteil-
wertberechnung folgende Besonderheiten:  

a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach 
den unter Absatz 1 dieses Artikels aufge-
führten Kriterien für jede Anteilklasse se-
parat.  

b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe 
von Anteilen erhöht den prozentualen An-
teil der jeweiligen Anteilklasse am gesam-
ten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der 

Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme 
von Anteilen vermindert den prozentualen 
Anteil der jeweiligen Anteilklasse am ge-
samten Wert des Netto-Fondsvermögens.  

c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert 
sich der Anteilwert der Anteile der aus-
schüttungsberechtigten Anteilklasse um 
den Betrag der Ausschüttung. Damit ver-
mindert sich zugleich der prozentuale An-
teil dieser Anteilklasse am gesamten Wert 
des Netto-Fondsvermögens, während sich 
der prozentuale Anteil der nicht ausschüt-
tungsberechtigten Anteilklasse am gesam-
ten Netto-Fondsvermögen erhöht.  

4. Für den Fonds kann ein Ertragsausgleich 
durchgeführt werden.  

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für 
umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht 
aus den liquiden Mitteln und zulässigen 
Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt 
werden können, den Anteilwert auf  der 
Basis der Kurse des Bewertungstages be-
stimmen, an welchem sie für den Fonds die 
erforderlichen Verkäufe vornimmt; dies gilt 
dann auch für gleichzeitig eingereichte 
Zeichnungsaufträge für den Fonds. 

6. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, 
die Berechnung des Anteilwertes zeitweilig 
einzustellen, wenn und solange Umstände 
vorliegen, die diese Einstellung erforderlich 
machen und wenn die Einstellung unter 
Berücksichtigung der Interessen der An-
teilinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere:  

‡ während der Zeit, in welcher eine Börse 
oder ein anderer Markt, wo ein wesentlicher 
Teil der Vermögenswerte des Fonds amt-
lich notiert oder gehandelt wird, geschlos-
sen ist (außer an gewöhnlichen Wochenen-
den oder Feiertagen) oder der Handel an 
dieser Börse bzw. an dem entsprechenden 
Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;  

‡ in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesell-
schaft über Anlagen des Fonds nicht verfü-
gen kann oder es ihr unmöglich ist, den 
Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe 
frei zu transferieren oder die Berechnung 

des Anteilwertes ordnungsgemäß durchzu-
führen.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aus-
setzung beziehungsweise Wiederaufnahme 
der Anteilwertberechnung unverzüglich in 
mindestens zwei hinreichend verbreiteten 
Tageszeitungen, einschließlich mindestens 
einer Luxemburger Tageszeitung veröffent-
lichen sowie allen Anteilinhabern mitteilen, 
die Anteile zur Rücknahme angeboten 
haben.  

Artikel 13  
Ausgabe von Anteilen  

1. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zu dem 
im Sonderreglement des Fonds festgeleg-
ten Ausgabepreis und zu den dort be-
stimmten Bedingungen.  

2. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den 
Fonds jederzeit nach eigenem Ermessen 
einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder 
die Ausgabe von Anteilen zeitweilig be-
schränken, aussetzen oder endgültig ein-
stellen, soweit dies im Interesse der Ge-
samtheit der Anteilinhaber, zum Schutz 
der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz 
des Fonds, im Interesse der Anlagepolitik 
oder im Fall der Gefährdung der spezifi-
schen Anlageziele des Fonds erforderlich 
erscheint.  

3. Der Erwerb von Anteilen erfolgt grund-
sätzlich zum Ausgabepreis des jeweiligen 
Bewertungstages. Zeichnungsanträge, wel-
che bis spätestens 12.00 Uhr (Luxembur-
ger Zeit) an einem Bewertungstag bei der 
Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, 
werden auf  der Grundlage des Anteilwer-
tes dieses Bewertungstages abgerechnet. 
Zeichnungsanträge, welche nach 12.00 Uhr 
(Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf  
der Grundlage des Anteilwertes des 
nächstfolgenden Bewertungstages abge-
rechnet.  

4. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei 
Bankarbeitstagen nach dem entsprechen-
den Bewertungstag fällig. 
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5. Die Anteile werden unverzüglich nach 
Eingang des Ausgabepreises bei der Ver-
wahrstelle im Auftrag der Verwaltungsge-
sellschaft von der Verwahrstelle zugeteilt 
und durch Übergabe von Anteilzertifikaten 
in entsprechender Höhe übertragen.  

6. Die Verwahrstelle wird auf  nicht ausge-
führte Zeichnungsanträge eingehende Zah-
lungen unverzüglich zurückzahlen.  

Artikel 14  
Rücknahme von Anteilen  

1. Die Anteilinhaber des Fonds sind berech-
tigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile 
zu dem im Sonderreglement des Fonds 
festgelegten Rücknahmepreis und zu den 
dort bestimmten Bedingungen zu verlan-
gen. Diese Rücknahme erfolgt nur an ei-
nem Bewertungstag. Die Zahlung des 
Rücknahmepreises erfolgt grundsätzlich 
zwei Bankarbeitstage nach dem entspre-
chenden Bewertungstag gegen Rückgabe 
der Anteile. Die Verwaltungsgesellschaft 
behält sich das Recht vor, die Frist zur 
Zahlung des Rücknahmepreises auf  bis zu 
5 Bankarbeitstage zu verlängern, sofern 
dies durch Verzögerungen bei der Zahlung 
der Erlöse aus Anlageveräußerungen an 
den Fonds auf  Grund von durch Börsen-
kontrollvorschriften oder ähnlichen 
Marktbeschränkungen begründeten Be-
hinderungen an dem Markt, an dem eine 
beachtliche Menge der Vermögenswerte 
des Fonds angelegt sind, oder in außerge-
wöhnlichen Umständen, in denen der 
Fonds den Rücknahmepreis nicht inner-
halb von zwei Bankarbeitstagen zahlen 
kann, notwendig ist. 

2. Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich zum 
Rücknahmepreis des jeweiligen Bewer-
tungstages. Rücknahmeanträge, welche bis 
spätestens 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) 
an einem Bewertungstag bei der Verwal-
tungsgesellschaft eingegangen sind, werden 
zum Anteilwert dieses Bewertungstages 
abgerechnet. Rücknahmeanträge, welche 
nach 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) einge-
hen, werden zum Anteilwert des nächst-

folgenden Bewertungstages abgerechnet.  

3. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vor-
heriger Genehmigung durch die Verwahr-
stelle berechtigt, die Rücknahme von An-
teilen zeitweilig auszusetzen. Eine 
Aussetzung ist insbesondere möglich:  

‡ Im Falle umfangreicher Rücknahmean-
träge, die nicht aus Sichteinlagen, kurzfristig 
liquidierbaren Vermögenswerten und zuläs-
sigen Kreditaufnahmen des Fonds befrie-
digt werden können;  

‡ sofern die Berechnung des Anteilwertes 
gemäß Artikel 12 Absatz 5 zeitweilig einge-
stellt ist; 

‡ nach Ankündigung der Auflösung des 
Fonds zur Gewährleistung des Liquidati-
onsverfahrens; 

‡ aus anderen Gründen, die es im Interesse 
der Gesamtheit der Anleger des Fonds als 
gerechtfertigt und/oder geboten erscheinen 
lassen, z.B. wenn bei Veräußerung von 
Vermögensgegenständen aufgrund illiquider 
Märkte nicht solche Erlöse erzielt werden 
können, die bei normalen Marktverhältnis-
sen erzielt würden. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aus-
setzung beziehungsweise Wiederaufnahme 
der Rücknahme unverzüglich in mindestens 
zwei hinreichend verbreiteten Tageszeitun-
gen, einschließlich mindestens einer Lu-
xemburger Tageszeitung veröffentlichen 
sowie allen Anteilinhabern mitteilen, die 
Anteile zur Rücknahme angeboten haben. 
Im Falle der Aussetzung der Rücknahme 
auf Grund der Liquidation des Fonds oder 
gegebenenfalls eines Teilfonds gilt Artikel 
19 Absatz 3. 

4. Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur 
Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen 
Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche Vor-
schriften oder andere von der Verwahrstel-
le nicht beeinflussbare Umstände, die 
Überweisung des Rücknahmepreises in das 
Land des Antragstellers verbieten.  

5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den 
Fonds Anteile einseitig gegen Zahlung des 
Rücknahmepreises zurückkaufen, soweit 
dies im Interesse der Gesamtheit der An-
teilinhaber oder zum Schutz der Verwal-
tungsgesellschaft oder des Fonds erforder-
lich erscheint.  

Artikel 15  
Ertragsverwendung 

1. Die Ausschüttungspolitik des Fonds bzw. 
seiner einzelnen Anteilklassen wird im 
Sonderreglement des Fonds festgelegt.  

2. Zur Ausschüttung können die ordentlichen 
Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne 
kommen. Ferner können die nicht realisier-
ten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur 
Ausschüttung gelangen, sofern das Netto-
Fondsvermögen aufgrund der Ausschüt-
tung nicht unter die Mindestgrenze gemäß 
Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a) sinkt.  

3. Ausschüttungen werden auf  die am Aus-
schüttungstag ausgegebenen Anteile aus-
gezahlt.  

4. Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine 
beträgt fünf  Jahre ab Veröffentlichung der 
jeweiligen Ausschüttungserklärung. Aus-
schüttungen, die während der Vorlegungs-
frist nicht abgefordert wurden, verjähren 
zugunsten des Fonds. Die Verwaltungsge-
sellschaft ist ermächtigt, aber nicht ver-
pflichtet, Ausschüttungsbeträge an Anteil-
inhaber, die ihr Recht auf  Ausschüttung 
erst nach Ablauf  der Verjährungsfrist gel-
tend machen, auszuzahlen.  

Artikel 16  
Verschmelzung des Fonds 
beziehungsweise der Teilfonds 

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann durch 
Beschluss des Verwaltungsrats und, soweit 
anwendbar, gemäß den im Gesetz von 
2010 sowie den anwendbaren Verwal-
tungsvorschriften benannten Bedingungen 
und Verfahren den Fonds oder gegebenen-



 

 27

falls einen oder mehrere Teilfonds des 
Fonds mit einem bereits bestehenden oder 
gemeinsam gegründeten anderen Teil-
fonds, anderen Luxemburger Fonds bzw. 
Teilfonds, einem anderen ausländischen 
OGAW oder einem Teilfonds eines ande-
ren ausländischen OGAWs entweder unter 
Auflösung ohne Abwicklung oder unter 
Weiterbestand bis zur Tilgung sämtlicher 
Verbindlichkeiten verschmelzen. 

2. Die Verwaltungsgesellschaft zeigt die 
Verschmelzung des Fonds bzw. Teilfonds 
gemäß Artikel 18 Absatz 5 an. Die Anteil-
inhaber haben das Recht, innerhalb von 30 
Tagen die Rückgabe oder gegebenenfalls 
den Umtausch ihrer Anteile in Anteile ei-
nes anderen Fonds bzw. Teilfonds mit ähn-
licher Anlagepolitik, der von derselben 
Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen 
Gesellschaft verwaltet wird, mit der die 
Verwaltungsgesellschaft durch eine ge-
meinsame Verwaltung oder Kontrolle oder 
durch eine wesentliche direkte oder indi-
rekte Beteiligung verbunden ist, ohne wei-
tere Kosten als jene, die vom Fonds bzw. 
Teilfonds zur Deckung der Auflösungskos-
ten einbehalten werden, zu verlangen. 
 
Mit Wirksamwerden der Verschmelzung 
werden die Anteilinhaber des übertragen-
den Fonds bzw. Teilfonds Anteilinhaber 
des übernehmenden Fonds bzw. Teilfonds. 

3. Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskos-
ten, die mit der Vorbereitung und der 
Durchführung einer Verschmelzung ver-
bunden sind, werden nicht den betroffenen 
Fonds bzw. Teilfonds oder deren Anteilin-
habern angelastet. 

Artikel 17  
Allgemeine Kosten  

1. Neben den im Sonderreglement des Fonds 
aufgeführten Kosten können dem Fonds 
folgende Kosten belastet werden:  

a) Steuern und ähnliche Abgaben, die auf  das 
jeweilige Fondsvermögen, dessen Ein-
kommen oder die Auslagen zu Lasten des 
Fonds erhoben werden;  

b) Kosten für Rechtsberatung, die der Verwal-
tungsgesellschaft oder der Verwahrstelle 
entstehen, wenn sie im Interesse der Antei-
linhaber des Fonds handeln;  

c) Kosten der Wirtschaftsprüfer des Fonds 
sowie die Kosten der Prüfung seiner steu-
erlichen Rechnungslegung;  

d) Kosten für die Erstellung von Anteilzerti-
fikaten und Ertragsscheinen;  

e) Kosten für die Einlösung von Ertrags-
scheinen;  

f) Kosten der Erstellung sowie der Hinterle-
gung und Veröffentlichung des Grundreg-
lements und des Sonderreglements des 
Fonds sowie anderer Dokumente, wie z.B. 
Verkaufsprospekte und wesentliche Infor-
mationen für den Anleger und sonstige 
Dokumente, die den Fonds betreffen und 
die für den Vertrieb der Anteile des Fonds 
in bestimmten Ländern nach deren Vor-
schriften notwendig sind, einschließlich der 
Kosten der Anmeldungen zur Registrie-
rung oder der schriftlichen Erläuterungen 
bei sämtlichen Registrierungsbehörden und 
Börsen (einschließlich örtlichen Wertpa-
pierhändlervereinigungen), welche im Zu-
sammenhang mit dem Fonds oder dem 
Anbieten seiner Anteile vorgenommen 
werden müssen;  

g) Druck- und Vertriebskosten der Jahres- 
und Halbjahresberichte für die Anteilinha-
ber in allen notwendigen Sprachen sowie 
Druck- und Vertriebskosten der sämtlichen 
weiteren Berichte und Dokumente, welche 
gemäß den anwendbaren Gesetzen oder 
Verordnungen der genannten Behörden 
notwendig sind;  

h) Kosten der für die Anteilinhaber bestimm-
ten Veröffentlichungen;  

i) ein angemessener Anteil an den Kosten für 
die Werbung und an solchen, welche direkt 
im Zusammenhang mit dem Anbieten und 
Verkauf  von Anteilen anfallen;  

j) sämtliche Kosten im Zusammenhang mit 

dem Erwerb und der Veräußerung von 
Vermögenswerten.  

2. Sämtliche Kosten werden zunächst dem 
laufenden Einkommen, dann den Kapital-
gewinnen und zuletzt dem Fondsvermö-
gen angerechnet.  

Artikel 18  
Veröffentlichungen  

1. Die erstmals gültige Fassung dieses 
Grundreglements und des Sonderregle-
ments des Fonds sowie Änderungen der-
selben werden bei der Kanzlei des Bezirks-
gerichts Luxemburg hinterlegt und ein 
Verweis auf  diese Hinterlegung wird im 
„Mémorial C, Recueil des Sociétés et 
Associations“ („Mémorial“), dem Amts-
blatt des Großherzogtums Luxemburg, 
veröffentlicht.  

2. Änderungen dieses Grundreglements und 
des Sonderreglements des Fonds werden 
darüber hinaus, soweit erforderlich, in 
mindestens zwei hinreichend verbreiteten 
Tageszeitungen, einschließlich mindestens 
einer Luxemburger Tageszeitung veröf-
fentlicht.  

3. Ausgabe- und Rücknahmepreise können 
bei der Verwaltungsgesellschaft sowie bei 
sonstigen im Verkaufsprospekt verzeichne-
ten Stellen erfragt werden.  

4. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den 
Fonds einen Verkaufsprospekt, ein kurzes 
Dokument mit wesentlichen Informatio-
nen für den Anleger, einen geprüften Jah-
resbericht sowie einen Halbjahresbericht 
entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen des Großherzogtums Luxemburg. 
Diese Unterlagen des Fonds sind am Sitz 
der Verwaltungsgesellschaft sowie bei 
sonstigen im Verkaufsprospekt verzeichne-
ten Stellen auf  Verlangen kostenlos erhält-
lich.  

5. Die Verschmelzung des Fonds bzw. Teil-
fonds wird von der Verwaltungsgesell-
schaft mindestens 30 Tage im Voraus in 
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jeweils einer überregionalen Tageszeitung 
der Länder, in denen Anteile des Fonds 
bzw. Teilfonds vertrieben werden, unter 
Berücksichtigung der Anforderungen des 
Gesetzes von 2010 sowie der anwendbaren 
Verwaltungsvorschriften, unter anderem 
mit dem Hinweis veröffentlicht, dass die 
Anteilinhaber während dieser Zeit das 
Recht haben, Anteile ohne Kosten ent-
sprechend Artikel 16 Absatz 2 zum jeweili-
gen Anteilwert zurückzugeben.  

Artikel 19  
Liquidation 

1. Der Fonds oder ein Teilfonds können 
durch die Verwaltungsgesellschaft unter 
angemessener Berücksichtigung der Inte-
ressen der Anteileigner aufgelöst werden. 
Eine Auflösung des Fonds oder von Teil-
fonds erfolgt zwingend in den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen, insbesondere 

a) wenn das Netto-Fondsvermögen innerhalb 
von sechs Monaten nach Genehmigung 
des Fonds nicht mindestens den Gegen-
wert von 1,25 Millionen Euro erreicht;  

b) wenn das Netto-Fondsvermögen während 
mehr als sechs Monaten unter einem Vier-
tel der Mindestgrenze gemäß a) bleibt;  

c) wenn die Verwahrstellenbestellung gekün-
digt wird, ohne dass eine neue Verwahrstel-
lenbestellung innerhalb der gesetzlichen 
oder vertraglichen Fristen erfolgt;  

d) wenn die Verwaltungsgesellschaft in Kon-
kurs geht oder aus irgendeinem Grund 
aufgelöst wird;  

e) in anderen, im Gesetz von 2010 vorgese-
henen Fällen. 

2. Die Auflösung des Fonds oder eines Teil-
fonds wird entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen von der Verwaltungsgesell-
schaft im Mémorial und in mindestens 
zwei hinreichend verbreiteten Tageszeitun-
gen, einschließlich mindestens einer Lu-
xemburger Tageszeitung, veröffentlicht. 

3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur 
Auflösung des Fonds führt, werden die 
Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen 
eingestellt. Die Rücknahme von Anteilen 
kann durch die Verwaltungsgesellschaft un-
ter Berücksichtigung der Interessen der 
Anteilinhaber jedoch weiter zugelassen 
werden, sofern die Anleger gleichbehandelt 
werden, wobei der für die Rücknahme zu 
zahlende Betrag um die Liquidationskos-
ten, insbesondere in diesem Zusammen-
hang zu zahlende Honorare gemindert 
werden kann. Wird die Rücknahme im Zu-
ge der Liquidation eingestellt oder ausge-
setzt, wird in der Veröffentlichung nach 
Absatz 2 darauf  hingewiesen. 

4. Die Verteilung des Liquidationserlöses an 
die Anteilinhaber nach deren Anspruch er-
folgt durch die Verwahrstelle auf  Anwei-
sung der Verwaltungsgesellschaft oder ge-
gebenenfalls der von derselben oder von 
der Verwahrstelle ernannten Liquidatoren, 
wobei die Liquidationskosten, insbesonde-
re in diesem Zusammenhang zu zahlende 
Honorare, anteilig abgezogen werden 
("Nettoliquidationserlös"). Der Netto-
Liquidationserlös, der nicht zum Abschluss 
des Liquidationsverfahrens von Anteilin-
habern eingezogen worden ist, wird, soweit 
dann gesetzlich notwendig, in Euro umge-
rechnet und von der Verwahrstelle nach 
Abschluss des Liquidationsverfahrens für 
Rechnung der jeweils berechtigten Anteil-
inhaber bei der Caisse de Consignation in 
Luxemburg hinterlegt, wo dieser Betrag 
verfällt, wenn er nicht innerhalb der ge-
setzlichen Frist dort angefordert wird.  
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Sonderreglement 

Deka-PB Werterhalt 2y 

zu dem von der Deka International S. A. 
erstellten Grundreglement für von ihr ge-
mäß Teil I des Gesetzes von 2010 in Form 
eines fonds commun de placement errichte-
ten Investmentfonds in der ab 15. August 
2017 gültigen Fassung  

Artikel 1  
Der Fonds  

Für Deka-PB Werterhalt 2y (nachfolgend 
der „Fonds“) ist das von der Deka Interna-
tional S. A. erstellte Grundreglement für 
von ihr gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 
in Form eines fonds commun de placement 
errichtete Investmentfonds in seiner jeweili-
gen Fassung integraler Bestandteil dieses 
Sonderreglements. Das Grundreglement 
wurde beim Luxemburger Handels- und 
Gesellschaftsregister hinterlegt und ein 
Verweis auf  diese Hinterlegung am 30. 
April 2016 im Mémorial veröffentlicht.  

Artikel 2  
Anlagepolitik 

1. Das Hauptziel der Anlagepolitik ist ein 
nachhaltiges Vermögenswachstum bei 
höchstmöglicher Sicherheit. 

2. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das 
Netto-Fondsvermögen nach dem Grund-
satz der Risikostreuung und im Rahmen 
der allgemeinen Richtlinien für die Anla-
gepolitik gemäß Artikel 5 des Grundreg-
lements überwiegend in Investmentanteile 
gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) des 
Grundreglements anzulegen. 

3. Daneben ist der Erwerb von Geldmarktin-
strumenten sowie das Halten von Bank-
guthaben gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buch-
stabe f) des Grundreglements und 
flüssigen Mitteln gemäß Artikel 5 Absatz 3 
des Grundreglements zulässig. Ferner ist 

daneben der Erwerb von Aktien, fest- 
und/oder variabel verzinslichen Wertpa-
pieren, Wandelschuldverschreibungen, Op-
tionsanleihen, Genuss-Scheine sowie von 
Zertifikaten und/oder anderen Wertpapie-
ren zulässig. 

Artikel 3  
Fondswährung, Ausgabe und Rücknahme 
von Anteilen 

1. Die Fondswährung ist der Euro. 

2. Anteile werden an jedem Bewertungstag 
ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteil-
wert des Fonds gemäß Artikel 12 Absatz 1 
des Grundreglements zuzüglich einer Ver-
kaufsprovision von bis zu 2,50% des An-
teilwertes. Die Verkaufsprovision wird zu-
gunsten der Vertriebsstellen erhoben. Der 
Ausgabepreis kann sich um Gebühren o-
der andere Belastungen erhöhen, die in 
den jeweiligen Vertriebsländern anfallen. 

3. Abweichend von Artikel 13 Absatz 3 des 
Grundreglements werden Zeichnungsan-
träge, die bis spätestens 12.00 Uhr (Lu-
xemburger Zeit) an einem Bewertungstag 
bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen, 
auf  der Grundlage des Anteilwertes des 
nächsten Bewertungstages abgerechnet. 
Zeichnungsanträge, welche nach 12.00 Uhr 
(Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf  
der Grundlage des Anteilwertes des über-
nächsten Bewertungstages abgerechnet. 

4. Abweichend von Artikel 14 Absatz 2 des 
Grundreglements werden Rücknahmeauf-
träge, die bis spätestens 12.00 Uhr (Lu-
xemburger Zeit) an einem Bewertungstag 
bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen, 
auf  der Grundlage des Anteilwertes des 
nächsten Bewertungstages abgerechnet. 
Rücknahmeaufträge, welche nach 12.00 
Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden 
auf  der Grundlage des Anteilwertes des 
übernächsten Bewertungstages abgerech-
net. 

Artikel 4  
Ertragsverwendung  

Eine Ausschüttung der Netto-Erträge des 
Fonds sowie der Kapitalgewinne und sons-
tigen Einkünfte nicht wiederkehrender Art 
ist nicht vorgesehen. Sie werden kapitalisiert 
und im Fonds wiederangelegt. Ein Ertrag-
sausgleich kann durchgeführt werden.  

Artikel 5  
Kosten 

1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem 
Netto-Fondsvermögen für die Hauptver-
waltung und Anlagenverwaltung ein jährli-
ches Entgelt von bis zu 1,50 %, das mo-
natlich anteilig auf  das durchschnittliche 
Netto-Fondsvermögen während des be-
treffenden Monats berechnet und monat-
lich nachträglich ausbezahlt wird. 

2. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für 
die Verwaltung von Derivate-Geschäften 
und bei der Verwaltung von Sicherheiten 
für diese Geschäfte (sog. Collateral-
Management) der Dienste Dritter bedie-
nen. Außerdem können weitere Leistungen 
Dritter im Rahmen der Erfüllung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 648/2012 (European 
Market Infrastructure Regulation – sog. 
EMIR), unter anderem für das zentrale 
Clearing von OTC-Derivaten und Meldun-
gen an Transaktionsregister einschließlich 
Kosten für Rechtsträger-Kennungen, in 
Anspruch genommen werden. Die Verwal-
tungsgesellschaft kann dem Fondsvermö-
gen die von den Dritten für ihre Leistun-
gen in Rechnung gestellten Vergütungen 
und Entgelte bis zur Höhe von jährlich 
insgesamt 0,10 % des durchschnittlichen 
Netto-Fondsvermögens belasten. Es steht 
der Verwaltungsgesellschaft frei, nur Teil-
beträge zu belasten oder von einer Belas-
tung abzusehen. 

3. Die Verwahrstelle erhält aus dem Netto-
Fondsvermögen  

a) ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als 
Verwahrstelle in Höhe von bis zu 0,24 % 
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(gültig bis zum 31. Dezember 2017 und in 
Höhe von bis zu 0,100 % ab dem 1. Januar 
2018) das monatlich anteilig auf  das durch-
schnittliche Netto-Fondsvermögen wäh-
rend des betreffenden Monats berechnet 
und monatlich nachträglich ausbezahlt 
wird;  

b) eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für 
Geschäfte für Rechnung des Fonds;  

c) Kosten und Auslagen, die der Verwahrstel-
le aufgrund einer zulässigen und marktüb-
lichen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 
4 Absatz 3 des Grundreglements mit der 
Verwahrung von Vermögenswerten des 
Fonds entstehen.  

Artikel 6  
Geschäftsjahr 

Das Geschäftjahr des Fonds endet am  
30. November eines jeden Jahres. 

 



 

 31

Verwaltungsgesellschaft  

Deka International S.A.  
5, rue des Labours  
1912 Luxembourg  
Luxembourg  

Eigenmittel (zum 31. Dezember 2016)  
gezeichnet:  EUR 10,4 Mio.  
eingezahlt:  EUR 10,4 Mio.  
haftend:  EUR 77,5 Mio. 

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft  

Vorsitzender  
Patrick Weydert 
Geschäftsführer der  
DekaBank Deutsche Girozentrale  
Luxembourg S.A., Luxembourg  

Stellvertretender Vorsitzender  
Holger Knüppe  
Leiter Beteiligungen der  
DekaBank Deutsche Girozentrale  
Frankfurt am Main 

Unabhängiges Mitglied  
Marie-Anne van den Berg 

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft  
Holger Hildebrandt  
Direktor der  
Deka International S.A., Luxembourg  

Eugen Lehnertz  
Direktor der  
Deka International S.A., Luxembourg 

Verwahrstelle und Zahlstelle,  

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Luxembourg S.A.  
38, avenue John F. Kennedy  
1855 Luxembourg  
Luxembourg  

Eigenmittel (zum 31. Dezember 2016)  
EUR 465,9 Mio. 

Abschlussprüfer für den Fonds und die 
Verwaltungsgesellschaft  

KPMG Luxembourg, Société coopérative 
39, Avenue John F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg 
Luxembourg 

Zahl- und Informationsstelle in der 
Bundesrepublik Deutschland  

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt  
Deutschland  

 

Die vorstehenden Angaben werden in den 
Jahres- und Halbjahresberichten jeweils 
aktualisiert. 

III. Anhang 
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 
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Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet 
die folgenden Fonds:  

1. Investmentfonds gemäß Teil I des 
Luxemburger Gesetzes vom 
17. Dezember 2010 über Organismen 
für gemeinsame Anlagen  

Deka: (mit den Teilfonds) 
    Deka: CapProtect 1 
    Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 I 
    Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 II 
    Deka: EuroCap Protect 90 I 
    Deka: EuroGarant 6  
    Deka: EuroProtect Strategie 90 I 
    Deka: EuroProtect Strategie 90 II 
Deka Private Banking Portfolio  
(mit den Teilfonds) 
    Deka Private Banking Portfolio Renten 
    Deka Private Banking Portfolio  
    Aktien Global 
Deka-BasisStrategie Renten 
Deka-Cash  
Deka-Commodities 
Deka-ConvergenceAktien  
Deka-ConvergenceRenten  
Deka-CorporateBond Euro  
Deka-CorporateBond High Yield Euro  
Deka-DeutschlandGarant 1 
Deka-DeutschlandGarant Strategie 1 
Deka-DeutschlandProtect Strategie 90 III 
Deka-Deutschland Nebenwerte 
Deka-DiscountStrategie 5y  
Deka-EuroFlex Plus  
Deka-EuroGarant 2 
Deka-EuroGarant 3 
Deka-EuroGarant 4 
Deka-EuroGarant Strategie 
Deka-EuroGarant Strategie 1 
Deka-Euroland Aktien LowRisk 
Deka-EuropaGarant 
Deka-Europa Aktien Spezial 
Deka-Europa Nebenwerte 
Deka-EuropaValue  
Deka-EuroStocks 
Deka-Flex: (mit dem Teilfonds)  
     Deka-Flex: Euro  
Deka-Globale Aktien LowRisk 
Deka-Global ConvergenceAktien  

Deka-Global ConvergenceRenten  
Deka-GlobalOpportunities Plus  
Deka-GlobalStrategie Garant 
Deka-GlobalSelect 
Deka-Industrie 4.0 
Deka-Institutionell LiquiditätGarant 
Deka-Institutionell LiquiditätsPlan 
Deka-LiquiditätsPlan 
Deka-LiquiditätsPlan 2 
Deka-Multi Asset Ertrag 
Deka-Multimanager Strategien 
Deka-Nachhaltigkeit (mit den Teilfonds) 
    Deka-Nachhaltigkeit Aktien 
    Deka-Nachhaltigkeit Balance 
    Deka-Nachhaltigkeit Renten 
Deka-OptiMix Europa 
Deka-OptiRent 1+y  
Deka-OptiRent 2y 
Deka-OptiRent 2y (II) 
Deka-OptiRent 3y 
Deka-OptiRent 3y (II) 
Deka-OptiRent 5y 
Deka-PB Werterhalt 2y 
Deka-Renten: Euro 1-3 CF  
Deka-Renten: Euro 3-7 CF 
Deka-RentenGlobal Roll-over 
Deka-Treasury (mit dem Teilfonds)  
    Deka-Treasury CreditStrategie 
Deka-USA Aktien Spezial 
Deka-Wandelanleihen 
Deka-WorldGarant 1 
Deka-WorldGarant 2 
Deka-WorldGarant 3 
Deka-WorldGarant 4 
Deka-WorldTopGarant 1 
Deka-WorldTopGarant 2 
DekaLux-BioTech  
DekaLux-Bond 
DekaLux-Deutschland 
DekaLux-Europa 
DekaLux-GlobalResources  
DekaLux-Japan 
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro 
DekaLux-PharmaTech 
DekaLux-USA 
DekaLuxTeam-Aktien Asien 
Deka-EM Bond 
DekaLuxTeam-EmergingMarkets  

Mix-Fonds: Optimierung 
Renten 7-15 
 

Fonds mit begrenzter Laufzeit  
Deka-ZielGarant (mit den Teilfonds)  
    Deka-ZielGarant 2018-2021  
    Deka-ZielGarant 2022-2025  
    Deka-ZielGarant 2026-2029  
    Deka-ZielGarant 2030-2033  
    Deka-ZielGarant 2034-2037  
    Deka-ZielGarant 2038-2041 
    Deka-ZielGarant 2042-2045  
    Deka-ZielGarant 2046-2049  
    Deka-ZielGarant 2050-2053  

Nur über spezielle Vertriebspartner 
Mix-Fonds Haspa: (mit den Teilfonds) 
    Mix-Fonds Haspa: Rendite 
    Mix-Fonds Haspa: Wachstum 
    Mix-Fonds Haspa: Chance 
    Mix-Fonds Haspa: ChancePlus 

2. Investmentfonds gemäß Teil II des 
Luxemburger Gesetzes vom 
17. Dezember 2010 über Organismen 
für gemeinsame Anlagen  

Deka Private Banking Portfolio Strategie 
(mit den Teilfonds) 
    Deka Private Banking Portfolio Strategie  
    2 
    Deka Private Banking Portfolio Strategie  
    3 
    Deka Private Banking Portfolio Strategie  
    4 
    Deka Private Banking Portfolio Strategie  
    5 
Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over)  
DekaLux-Geldmarkt: (mit den Teilfonds)  
    DekaLux-Geldmarkt: Euro  
    DekaLux-Geldmarkt: USD 
DekaStruktur: (mit den Teilfonds)  
    DekaStruktur: ErtragPlus  
    DekaStruktur: Wachstum  
    DekaStruktur: Chance 
DekaStruktur: 2 (mit den Teilfonds)  
    DekaStruktur: 2 ErtragPlus  
    DekaStruktur: 2 Wachstum  
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    DekaStruktur: 2 Chance  
    DekaStruktur: 2 ChancePlus 
DekaStruktur: 3 (mit den Teilfonds)  
    DekaStruktur: 3 ErtragPlus  
    DekaStruktur: 3 Wachstum  
    DekaStruktur: 3 Chance  
    DekaStruktur: 3 ChancePlus 
DekaStruktur: 4 (mit den Teilfonds)  
    DekaStruktur: 4 Ertrag  
    DekaStruktur: 4 ErtragPlus  
    DekaStruktur: 4 Wachstum  
    DekaStruktur: 4 Chance  
    DekaStruktur: 4 ChancePlus 
DekaStruktur: V (mit den Teilfonds)  
    DekaStruktur: V Ertrag  
    DekaStruktur: V ErtragPlus  
    DekaStruktur: V Wachstum  
    DekaStruktur: V Chance  
    DekaStruktur: V ChancePlus  

Nur über spezielle Vertriebspartner 
BerolinaCapital (mit den Teilfonds)  
    BerolinaCapital Sicherheit  
    BerolinaCapital Wachstum  
    BerolinaCapital Chance  
    BerolinaCapital Premium        
DekaLux-Mix: (mit den Teilfonds)  
    DekaLux-Mix: E1  
    DekaLux-Mix: E1+  
    Deka-Lux-Mix: K1 
    DekaLux-Mix: W1  
    DekaLux-Mix: C1 
    DekaLux-Mix: C1+ 
    DekaLux-Mix: E1+/A 
    DekaLux-Mix: W1/A 
    DekaLux-Mix: C1/A 
Mix-Fonds: (mit den Teilfonds) 
    Mix-Fonds: Balance Mix 20 
    Mix-Fonds: Balance Mix 40 
    Mix-Fonds: Balance Mix 70  
    Mix-Fonds: Select Rendite 
    Mix-Fonds: Select Wachstum 
    Mix-Fonds: Select Chance 
    Mix-Fonds: Select ChancePlus 
    Mix-Fonds: Aktiv Rendite  
    Mix-Fonds: Aktiv Wachstum 
    Mix-Fonds: Aktiv Chance  

    Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus 
    Mix-Fonds: Defensiv 

 

 

Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet 
ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. 
Februar 2007. 
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Allgemeine Besteuerungssystematik 

Die Erträge eines deutschen oder ausländi-
schen Fonds werden grundsätzlich auf  der 
Ebene des Anlegers versteuert, während der 
Fonds selbst von der Steuer befreit ist. Die 
steuerrechtliche Behandlung von Erträgen 
aus Fondsanteilen folgt damit dem Grund-
satz der Transparenz, wonach der Anleger 
grundsätzlich so besteuert werden soll, als 
hätte er die von dem Fonds erzielten Erträ-
ge unmittelbar selbst erwirtschaftet (Trans-
parenzprinzip). Abweichend von diesem 
Grundsatz ergeben sich bei der Fondsanla-
ge jedoch einige Besonderheiten. So werden 
beispielsweise bestimmte Erträge bzw. 
Gewinne auf  der Ebene des Anlegers erst 
bei Rückgabe der Fondsanteile erfasst. 
Negative Erträge des Fonds sind mit positi-
ven Erträgen gleicher Art zu verrechnen. 
Soweit die negativen Erträge hierdurch 
nicht vollständig ausgeglichen werden kön-
nen, dürfen sie nicht von dem Anleger 
geltend gemacht werden, sondern müssen 
auf  der Ebene des Fonds vorgetragen und 
in nachfolgenden Geschäftsjahren mit 
gleichartigen Erträgen ausgeglichen werden. 

Eine Besteuerung des Anlegers können 
ausschließlich die Ausschüttung bzw. The-
saurierung von Erträgen (laufende Erträge) 
sowie die Rückgabe von Fondsanteilen 
auslösen. Die Besteuerung richtet sich dabei 
im Einzelnen nach den Vorschriften des 
Investmentsteuergesetzes in Verbindung 
mit dem allgemeinen Steuerrecht. Die steu-
errechtlichen Folgen einer Anlage in einen 
Fonds sind dabei im Wesentlichen unab-
hängig davon, ob es sich um einen deut-
schen oder um einen ausländischen Fonds 
handelt, sodass die nachfolgende Darstel-
lung für beide gleichermaßen gilt. Etwaige 
Unterschiede in der Besteuerung werden an 
der jeweiligen Stelle hervorgehoben. 

Darüber hinaus gelten die Anmerkungen 
auch für Dachfonds, d.h. für Fonds, die ihr 
Kapital ganz überwiegend oder jedenfalls 
zum Teil in andere Fonds anlegen. Der 

Anleger muss bei Dachfonds keine Beson-
derheiten beachten, weil ihm die für die 
Besteuerung erforderlichen Informationen 
von der Gesellschaft in der gleichen Form 
zur Verfügung gestellt werden wie für ande-
re Fonds. 

Seit dem 1. Januar 2009 unterliegen Ein-
künfte aus Kapitalvermögen für Privatanle-
ger in Deutschland der Abgeltungsteuer 
i.H.v. 25 Prozent als spezielle Form der 
Kapitalertragsteuer. Zusätzlich zur Abgel-
tungsteuer ist ein Solidaritätszuschlag in 
Höhe von 5,5 Prozent der Abgeltungsteuer  
einzubehalten und abzuführen. Seit dem 1. 
Januar 2015 ist jede Stelle, die verpflichtet 
ist, Abgeltungsteuer für natürliche Personen 
abzuführen, auch Kirchensteuerabzugsver-
pflichteter. Dazu zählen insbesondere Ban-
ken, Kreditinstitute und Versicherungen. 
Diese haben – entsprechend der Religions-/ 
Konfessionszugehörigkeit des Anlegers - 
Kirchensteuer in Höhe von 8 Prozent bzw. 
9 Prozent der Abgeltungsteuer automatisch 
einzubehalten und an die steuererhebenden 
Religionsgemeinschaften abzuführen. Zu 
diesem Zweck wird die Religionszugehörig-
keit des Anlegers in Form eines verschlüs-
selten Kennzeichens beim Bundeszentral-
amt für Steuern abgefragt. Das sogenannte 
Kirchensteuerabzugsmerkmal (KiStAM) 
gibt Auskunft über die Zugehörigkeit zu 
einer steuererhebenden Religionsgemein-
schaft und den geltenden Kirchensteuersatz. 
Die Abfrage erfolgt einmal jährlich zwi-
schen dem 1. September und 31. Oktober 
(sogenannte Regelabfrage). Sofern der 
Anleger der Datenweitergabe beim Bundes-
zentralamt für Steuern bereits widerspro-
chen hat bzw. bis zum 30. Juni eines Jahres 
widerspricht, sperrt das Bundeszentralamt 
die Übermittlung des KiStAM. Ein entspre-
chender Widerspruch gilt bis zu seinem 
Widerruf. Kirchenmitglieder werden in 
diesem Fall von ihrem Finanzamt zur Ab-
gabe einer Steuererklärung für die Erhe-
bung der Kirchensteuer auf  Abgeltungsteu-
er aufgefordert. Bei Ehegatten/ 

Lebenspartnern mit gemeinschaftlichen 
Depots werden die Kapitalerträge den 
Ehegatten/Lebenspartnern jeweils hälftig 
zugeordnet und hierauf  die Kirchensteuer 
je nach Religionsgemeinschaft berechnet. 
Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als 
Sonderausgabe wird bereits beim Steuerab-
zug mindernd berücksichtigt.  Auf  einen 
entsprechenden Hinweis auf  den Solidari-
tätszuschlag sowie die Kirchensteuer wird 
bei den folgenden Ausführungen jeweils 
verzichtet. 

Die deutsche Abgeltungsteuer entfaltet für 
Privatanleger grundsätzlich abgeltende 
Wirkung. Soweit die Einnahmen der Abgel-
tungsteuer unterlegen haben, entfällt damit 
die Verpflichtung des Privatanlegers, die 
Einnahmen in seiner Einkommensteuerer-
klärung anzugeben. Von der Abgeltungs-
teuer erfasst werden – mit wenigen Aus-
nahmen – alle Einkünfte aus 
Kapitalvermögen, worunter alle laufenden 
Kapitalerträge, wie z.B. Zinsen und Divi-
denden, sowie auch realisierte Kursgewinne 
(Veräußerungsgewinne, wie beispielsweise 
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien 
oder Renten, fallen. 

Bei laufenden Erträgen wie z.B. Zinsen und 
Dividenden ist die Abgeltungsteuer an-
wendbar, wenn diese dem Anleger nach 
dem 31. Dezember 2008 zufließen. Im Fall 
von realisierten Gewinnen und Verlusten ist 
die Abgeltungsteuer anwendbar, wenn die 
Wirtschaftsgüter nach dem 31. Dezember 
2008 erworben wurden. Dies gilt sowohl für 
die von dem Fonds erworbenen Wirt-
schaftsgüter als auch für den von dem An-
leger erzielten Gewinn oder Verlust aus der 
Veräußerung eines Fondsanteils. Bei Ein-
künften aus Kapitalvermögen, die nicht im 
Zusammenhang mit Fondsanteilen stehen, 
gelten teilweise abweichende Übergangsre-
gelungen. 

Kann der Anschaffungszeitpunkt von Wirt-
schaftsgütern nicht eindeutig bestimmt 
werden, ist die gesetzliche Verbrauchsfolge-

IV. Kurzangaben über deutsche Steuervorschriften 
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fiktion zu beachten, wonach die als erstes 
angeschafften Wertpapiere als zuerst ver-
kauft gelten. Dies gilt sowohl für die Wirt-
schaftsgüter des Fonds als auch für die von 
dem Anleger gehaltenen Fondsanteile z.B. 
bei Girosammelverwahrung. 

Besteuerung der laufenden Erträge aus 
Fonds 

Ertragsarten und Ertragsverwendung 
Ein Fonds darf  gemäß der jeweiligen Anla-
gepolitik sowie der Vertragsbedingungen in 
unterschiedliche Wirtschaftsgüter investie-
ren. Die hieraus erzielten Erträge dürfen 
aufgrund des Transparenzgedankens nicht 
einheitlich z.B. als Dividenden qualifiziert 
werden, sondern sind entsprechend den 
Regeln des deutschen Steuerrechts jeweils 
getrennt zu erfassen. Ein Fonds kann daher 
beispielsweise Zinsen, zinsähnliche Erträge, 
Dividenden und Gewinne aus der Veräuße-
rung von Wirtschaftsgütern erwirtschaften. 
Die Erträge werden dabei nach steuerrecht-
lichen Vorschriften – insbesondere dem 
Investmentsteuergesetz – ermittelt, sodass 
sie regelmäßig von den tatsächlich ausge-
schütteten Beträgen bzw. den im Jahresbe-
richt ausgewiesenen Beträgen für Ausschüt-
tung und Thesaurierung abweichen. Die 
steuerrechtliche Behandlung der Erträge 
beim Anleger hängt sodann von der Er-
tragsverwendung des Fonds ab, d.h. ob der 
Fonds die Erträge vollständig thesauriert 
oder vollständig bzw. teilweise ausschüttet. 
Die Ertragsverwendung Ihres Fonds ent-
nehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt 
oder dem Jahresbericht. Darüber hinaus ist 
danach zu differenzieren, ob die Erträge 
einem Privatanleger oder einem betriebli-
chen Anleger zuzurechnen sind. Sofern 
vom Fonds eine steuerrechtliche Sub-
stanzausschüttung ausgewiesen wird, ist 
diese für den Anleger nicht steuerbar. Dies 
bedeutet für einen bilanzierenden Anleger, 
dass die Substanzausschüttung in der Han-
delsbilanz ertragswirksam zu vereinnahmen 
ist, in der Steuerbilanz aufwandswirksam ein 
passiver Ausgleichsposten zu bilden ist und 

damit technisch die historischen Anschaf-
fungskosten steuerneutral gemindert wer-
den. Alternativ können die fortgeführten 
Anschaffungskosten um den anteiligen 
Betrag der Substanzausschüttung vermin-
dert werden. 

Ausländische Quellensteuer 
Auf  ausländische Erträge werden teilweise 
Quellensteuern in dem jeweiligen Land 
einbehalten, die auf  der Ebene des Fonds 
als Werbungskosten abgezogen werden 
dürfen. Alternativ kann die Gesellschaft die 
ausländischen Quellensteuern in den Be-
steuerungsgrundlagen ausweisen, sodass sie 
direkt auf  Ebene des Anlegers auf  die zu 
zahlende Steuer angerechnet werden, oder 
sie der Anleger von seinen Einkünften 
abziehen kann. Teilweise investieren Fonds 
darüber hinaus in Länder, in denen auf  die 
Erträge zwar tatsächlich keine Quellensteu-
er einbehalten wird, der Anleger aber 
gleichwohl eine Quellensteuer auf  seine 
persönliche Steuerschuld anrechnen kann 
(fiktive Quellensteuer). In diesen Fällen 
kommt auf  Ebene des Anlegers ausschließ-
lich die Anrechnung der ausgewiesenen 
fiktiven Quellensteuer in Betracht. Ein 
Abzug von fiktiver Quellensteuer von den 
Einkünften des Anlegers ist unzulässig. 

Veröffentlichung der Besteuerungs-
grundlagen 
Die für die Besteuerung des Anlegers maß-
geblichen Besteuerungsgrundlagen werden 
von der Gesellschaft zusammen mit einer 
Berufsträgerbescheinigung, dass die Anga-
ben nach den Regeln des deutschen Steuer-
rechts ermittelt wurden, im Bundesanzeiger 
veröffentlicht. 

Besteuerung im Privatvermögen 
Wann die von dem Fonds erzielten Erträge 
beim Anleger steuerrechtlich zu erfassen 
sind, hängt von der Ertragsverwendung ab. 
Bei einer Thesaurierung hat der Anleger die 
sog. ausschüttungsgleichen Erträge, d.h. 
bestimmte von dem Fonds nicht zur Aus-
schüttung verwendete Erträge, in dem 

Kalenderjahr zu versteuern, in dem das 
Geschäftsjahr des Fonds endet. Da der 
Anleger in diesem Fall tatsächlich keine 
Erträge erhält, diese aber gleichwohl ver-
steuern muss, spricht man in diesem Zu-
sammenhang von der sog. Zuflussfiktion. 
Bei einer Vollausschüttung sind beim Anle-
ger die ausgeschütteten Erträge und bei 
einer Teilausschüttung sowohl die ausge-
schütteten als auch die ausschüttungsglei-
chen Erträge grundsätzlich steuerpflichtig. 
In beiden Fällen hat der in Deutschland 
steuerpflichtige Anleger die Erträge im Jahr 
des Zuflusses zu versteuern.  

Sowohl die ausgeschütteten als auch die 
ausschüttungsgleichen Erträge sind grund-
sätzlich in vollem Umfang steuerpflichtig, es 
sei denn, die Steuerfreiheit bestimmter 
Erträge ist explizit geregelt. Bei der Ermitt-
lung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist 
als Werbungskosten ein Sparer-
Pauschbetrag in Höhe von 801,- Euro (bei 
Zusammenveranlagung: 1.602,- Euro) ab-
zuziehen, soweit der Anleger in Deutsch-
land unbeschränkt steuerpflichtig ist. Der 
Abzug von dem Anleger tatsächlich ent-
standenen Werbungskosten (z.B. Depotge-
bühren) ist in der Regel ausgeschlossen. 
Gewinne aus der Veräußerung von Wertpa-
pieren und Termingeschäften sind vom 
Anleger nur bei Ausschüttung bzw. bei 
Rückgabe der Fondsanteile zu versteuern. 

Besteuerung im Betriebsvermögen 
Der in Deutschland unbeschränkt steuer-
pflichtige betriebliche Anleger, der seinen 
Gewinn durch Einnahme-Überschuss-
Rechnung ermittelt, hat die ausgeschütteten 
Erträge sowie die ausschüttungsgleichen 
Erträge zum gleichen Zeitpunkt wie der 
Privatanleger zu versteuern. Im Fall der 
Gewinnermittlung durch Betriebsvermö-
gensvergleich hat der Anleger die ausschüt-
tungsgleichen Erträge am Geschäftsjahres-
ende des Fonds und die ausgeschütteten 
Erträge mit Entstehung des Anspruchs zu 
erfassen. Insoweit finden die allgemeinen 
Regeln des Bilanzsteuerrechts Anwendung. 
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Für den betrieblichen Anleger sind sowohl 
die ausgeschütteten als auch die ausschüt-
tungsgleichen Erträge grundsätzlich in 
vollem Umfang steuerpflichtig, soweit nicht 
die Steuerfreiheit bestimmter Erträge expli-
zit geregelt ist. So sind beispielweise Divi-
dendenerträge sowie ausgeschüttete reali-
sierte Gewinne aus der Veräußerung von 
Aktien von dem Anleger nur in Höhe von 
60 Prozent zu versteuern (Teileinkünftever-
fahren). Für körperschaftsteuerpflichtige 
Anleger sind z.B. in- und ausländische Divi-
dendenerträge, die dem Fonds vor dem 1. 
März 2013 zugeflossen sind, zu 95 Prozent 
steuerfrei. Aufgrund der Neuregelung zur 
Besteuerung von Streubesitzdividenden 
sind Dividenden, die dem Fonds nach dem 
28. Februar 2013 zugeflossen sind, bei 
körperschaftsteuerpflichtigen Anlegern 
steuerpflichtig. Die ausgeschütteten reali-
sierten Gewinne aus der Veräußerung von 
Aktien sind grundsätzlich zu 95 Prozent 
steuerfrei. Dies gilt nicht für derartige Er-
träge aus Fondsanteilen, die insbesondere 
Kreditinstitute ihrem Handelsbestand zu-
ordnen. 

Rückgabe von Fondsanteilen 

Steuerrechtlich wird die Rückgabe von 
Fondsanteilen wie ein Verkauf  behandelt, 
d.h. der Anleger realisiert einen Veräuße-
rungsgewinn oder -verlust. 

Besteuerung im Privatvermögen 
Gewinne und Verluste aus der Rückgabe 
von Fondsanteilen sind als positive bzw. 
negative Einkünfte aus Kapitalvermögen 
grundsätzlich steuerpflichtig. Die Gewinne 
und Verluste können mit anderen Erträgen 
aus Kapitalvermögen grundsätzlich ver-
rechnet werden. Dies gilt jedoch nicht im 
Hinblick auf  Verlustvorträge oder zukünfti-
ge Verluste aus der Veräußerung von Ak-
tien, für die ein separater Verlustverrech-
nungstopf  zu führen ist. 

Das Verrechnungsverbot gilt auch für Ver-
luste aus der Rückgabe von Fondsanteilen, 

oder Veräußerung anderer Wertpapiere, die 
noch unter das alte Recht vor Einführung 
der Abgeltungsteuer fallen.  

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst 
Erträge und Gewinne bzw. Verluste, die 
aufgrund eines Doppelbesteuerungsab-
kommens zwischen dem Quellenstaat und 
Deutschland steuerfrei und noch nicht 
ausgeschüttet oder thesauriert worden sind. 
Der Gewinn bzw. Verlust aus der Veräuße-
rung der Fondsanteile ist für private Anleger 
in Höhe des besitzzeitanteiligen DBA-
Gewinns steuerfrei. Der DBA-Gewinn wird 
von der Gesellschaft als Prozentsatz des 
Rücknahmepreises veröffentlicht. 

Der im Rücknahmepreis als enthalten gel-
tende Zwischengewinn unterliegt ebenfalls 
der Besteuerung. Dieser setzt sich aus den 
von dem Fonds erwirtschafteten Zinsen 
und zinsähnlichen Erträgen zusammen, die 
seit dem letzten Ausschüttungs- oder The-
saurierungstermin angefallen sind und seit 
diesem Zeitpunkt noch nicht steuerpflichtig 
ausgeschüttet oder thesauriert wurden. Der 
Zwischengewinn wird von der Gesellschaft 
bewertungstäglich ermittelt und zusammen 
mit dem Rücknahmepreis veröffentlicht. 
Außerdem wird er dem Anleger von der 
Verwahrstelle in Deutschland auf  der Wert-
papierabrechnung mitgeteilt. Der beim 
Kauf  gezahlte Zwischengewinn gehört 
beim Anleger grundsätzlich zu den negati-
ven Einnahmen aus Kapitalvermögen, die 
er mit anderen positiven Einkünften aus 
Kapitalvermögen verrechnen kann. Voraus-
setzung ist, dass vom Fonds ein Ertragsaus-
gleich durchgeführt wird und sowohl bei 
der Veröffentlichung des Zwischengewinns 
als auch im Rahmen der von den Berufsträ-
gern zu bescheinigenden Steuerdaten hie-
rauf  hingewiesen wird. Der bei Rückgabe 
der Fondsanteile vereinnahmte Zwischen-
gewinn zählt zu den positiven Einkünften 
aus Kapitalvermögen. Wird der Zwischen-
gewinn nicht veröffentlicht, sind jährlich 6 
Prozent des Entgelts für die Rückgabe oder 

Veräußerung des Fondsanteils als Zwi-
schengewinn anzusetzen. 

Hedgefonds sind gesetzlich nicht verpflich-
tet, den Zwischengewinn zu ermitteln bzw. 
zu veröffentlichen. Sofern sich die Gesell-
schaft dazu entschließt, darf  der Zwischen-
gewinn für Hedgefonds allerdings freiwillig 
ermittelt und veröffentlicht werden. 

Der Veräußerungsgewinn wird für den 
Anleger grundsätzlich von der deutschen 
Verwahrstelle ermittelt. Gewinn oder Ver-
lust ist hierbei der Unterschied zwischen 
dem Veräußerungspreis einerseits und den 
Anschaffungskosten und den Werbungskos-
ten andererseits. Darüber hinaus sind die 
Anschaffungskosten sowie der Veräuße-
rungspreis jeweils um den Zwischengewinn 
zu mindern. Der so ermittelte Veräuße-
rungsgewinn bzw. -verlust ist zusätzlich um 
die ausschüttungsgleichen Erträge zu min-
dern, um insoweit eine Doppelbesteuerung 
zu vermeiden. 

Besteuerung im Betriebsvermögen 
Bei einer Rückgabe von Fondsanteilen 
bildet die Differenz zwischen dem Rück-
nahmepreis und den Anschaffungskosten 
grundsätzlich den steuerpflichtigen Veräu-
ßerungsgewinn oder Veräußerungsverlust. 
Der erhaltene Zwischengewinn stellt beim 
betrieblichen Anleger einen unselbständigen 
Teil des Veräußerungserlöses dar. 

Der Aktiengewinn umfasst Dividenden, 
soweit diese bei Zurechnung an den Anle-
ger steuerfrei sind, Veräußerungsgewinne 
und -verluste aus Aktien sowie Wertsteige-
rungen und -minderungen aus Aktien, die 
noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert 
worden sind. Der Aktiengewinn wird von 
der Gesellschaft als Prozentsatz des Rück-
nahmepreises veröffentlicht, sodass der 
Anleger den absoluten Aktiengewinn so-
wohl bei Erwerb als auch bei Rückgabe der 
Fondsanteile durch Multiplikation mit dem 
jeweiligen Rücknahmepreis ermitteln muss. 
Die Differenz zwischen dem absoluten 
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Aktiengewinn bei Rückgabe und dem abso-
luten Aktiengewinn bei Erwerb stellt so-
dann den besitzzeitanteiligen Aktiengewinn 
dar, durch den der Anleger eine Aussage 
darüber erhält, in welchem Umfang die 
Wertsteigerung bzw. der Wertverlust seiner 
Fondsanteile auf  Aktien zurückzuführen ist. 
Der Gewinn bzw. Verlust aus der Veräuße-
rung der Fondsanteile ist für körperschaft-
steuerpflichtige Anleger i.H.v. 95 Prozent 
des besitzzeitanteiligen Aktiengewinns, für 
einkommensteuerpflichtige betriebliche 
Anleger i.H.v. 40 Prozent des besitzzeitan-
teiligen Aktiengewinns steuerfrei. Aufgrund 
der oben erwähnten Gesetzesänderung 
werden seit dem 1. März 2013 zwei Aktien-
gewinne getrennt für körperschaftsteuer-
pflichtige Anleger und für einkommensteu-
erpflichtige betriebliche Anleger 
veröffentlicht. 

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst 
Erträge und Gewinne bzw. Verluste, die 
aufgrund eines Doppelbesteuerungsab-
kommens zwischen dem Quellenstaat und 
Deutschland steuerfrei und noch nicht 
ausgeschüttet oder thesauriert worden sind. 
Der Gewinn bzw. Verlust aus der Veräuße-
rung der Fondsanteile ist für betriebliche 
Anleger in Höhe des besitzzeitanteiligen 
DBA-Gewinns steuerfrei. Der DBA-
Gewinn wird von der Gesellschaft in der 
gleichen Form wie der Aktiengewinn ge-
trennt von diesem veröffentlicht. 

Der betriebliche Anleger hat die Fondsan-
teile mit den Anschaffungskosten zuzüglich 
gegebenenfalls Anschaffungsnebenkosten 
zu aktivieren. Der beim Kauf  gezahlte 
Zwischengewinn stellt einen unselbständi-
gen Teil der Anschaffungskosten dar. Wenn 
der Fonds während der Haltedauer der 
Fondsanteile Erträge thesauriert, sind die 
ausschüttungsgleichen Erträge außerbilanzi-
ell zu erfassen und ein aktiver Ausgleichs-
posten zu bilden. Zum Zeitpunkt der Rück-
gabe der Fondsanteile sind diese 
erfolgswirksam auszubuchen und der aktive 
Ausgleichsposten ist aufzulösen, um eine 

doppelte steuerrechtliche Erfassung der 
ausschüttungsgleichen Erträge zu vermei-
den. Darüber hinaus ist der besitzzeitantei-
lige Aktiengewinn außerbilanziell zu be-
rücksichtigen. 

Deutsche Kapitalertragsteuer 

Die inländischen depotführenden Stellen 
haben grundsätzlich die Kapitalertragsteuer 
für den Anleger einzubehalten und abzu-
führen. Die Kapitalertragsteuer hat für 
Privatanleger grundsätzlich abgeltende 
Wirkung. Der Anleger hat allerdings ein 
Veranlagungswahlrecht und in bestimmten 
Fällen eine Veranlagungspflicht. Werden die 
Fondsanteile im Betriebsvermögen gehal-
ten, besteht grundsätzlich eine Pflicht zur 
Veranlagung. Wird der betriebliche Anleger 
mit seinen Erträgen aus Fondsanteilen zur 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer 
veranlagt, ist die gezahlte Kapitalertragsteu-
er nur eine Steuervorauszahlung ohne ab-
geltende Wirkung, die der Anleger auf  seine 
persönliche Steuerschuld anrechnen kann. 
Hierfür erhält der Anleger von deutschen 
Verwahrstellen eine Steuerbescheinigung, 
die er im Rahmen seiner Veranlagung dem 
Finanzamt vorlegen muss. 

Im Rahmen der Veranlagung ist der Steuer-
satz bei Privatanlegern für Einkünfte aus 
Kapitalvermögen auf  25 Prozent begrenzt 
(ohne Solidaritätszuschlag und ggf. ohne 
Kirchensteuer). Eine freiwillige Veranlagung 
ist insbesondere Anlegern ohne oder mit 
einem sehr niedrigen zu versteuernden 
Einkommen zu empfehlen. 

Bei Erteilung einer Nichtveranlagungs-
bescheinigung oder der Vorlage eines gülti-
gen Freistellungsauftrags verzichten deut-
sche Verwahrstellen insoweit auf  den Ein-
behalt der Kapitalertragsteuer. Weist der 
Anleger nach, dass er Steuerausländer ist, 
beschränkt sich der Kapitalertragsteuerab-
zug auf  Erträge aus deutschen Dividenden. 

Deutsche Verwahrstellen haben für den 
Steuerpflichtigen einen Verlustverrech-
nungstopf  zu führen, der automatisch in 
das nächste Jahr übertragen wird. Hierbei 
sind Verluste aus dem Verkauf  von Aktien 
nur mit Gewinnen aus dem Verkauf  von 
Aktien verrechenbar. Gewinne aus der 
Rückgabe von Fondsanteilen sind steuer-
rechtlich keine Gewinne aus Aktien. 

Kapitalertragsteuer wird nur insoweit ein-
behalten, als die positiven Einkünfte die 
(vorgetragenen) negativen Einkünfte sowie 
evtl. Freistellungsaufträge übersteigen. Der 
in Deutschland unbeschränkt steuerpflichti-
ge Anleger darf  seinen Banken insgesamt 
Freistellungsaufträge bis zu einem Gesamt-
betrag von 801,- Euro (bei Zusammenver-
anlagung: 1.602,- Euro) erteilen. 

Freistellungsauftrag, Nichtveranlagungs-
bescheinigung bzw. der Nachweis der Aus-
ländereigenschaft müssen der Verwahrstelle 
rechtzeitig vorliegen. Rechtzeitig ist im Falle 
der Thesaurierung vor dem Geschäftsjah-
resende des Fonds, bei ausschüttenden 
Fonds vor der Ausschüttung und bei der 
Rückgabe von Fondsanteilen vor der Trans-
aktion. 

Werden die Fondsanteile nicht in einem 
deutschen Depot verwahrt und die Ertrags-
scheine einer deutschen Zahlstelle vorgelegt, 
können Freistellungsauftrag sowie Nicht-
veranlagungsbescheinigung nicht berück-
sichtigt werden. 

Ausländische Anleger können bei verspäte-
tem Nachweis der Ausländereigenschaft die 
Erstattung des Steuerabzugs grundsätzlich 
entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 
Abs. 2 AO) beantragen. Zuständig ist das 
für die depotführende Stelle zuständige 
Finanzamt. Eine Erstattung des Steuerab-
zugs auf  deutsche Dividenden ist nur im 
Rahmen des einschlägigen Doppelbesteue-
rungsabkommens zwischen ihrem Ansäs-
sigkeitsstaat und Deutschland möglich. Für 
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die Erstattung ist das Bundeszentralamt für 
Steuern zuständig. 

Soweit der Fonds gezahlte oder fiktiv anre-
chenbare ausländische Quellensteuern 
ausweist, werden diese grundsätzlich beim 
Steuerabzug steuermindernd berücksichtigt. 
Ist eine steuerrechtliche Berücksichtigung 
ausgewiesener anrechenbarer Quellensteu-
ern ausnahmsweise nicht möglich, werden 
sie in einem "Quellensteuertopf" vorgetra-
gen. 

Deutsche Fonds 
Deutsche depotführende Stellen haben 
sowohl bei Ausschüttung als auch bei The-
saurierung grundsätzlich Kapitalertragsteuer 
einzubehalten und abzuführen. 

Werden die Fondsanteile bei einer deut-
schen Verwahrstelle verwahrt, hat die Ver-
wahrstelle bei Rückgabe der Fondsanteile 
darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf  den 
Zwischengewinn einzubehalten. Bei Rück-
gabe von Fondsanteilen, die nach dem 
31. Dezember 2008 angeschafft wurden, 
wird darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf  
den Gewinn aus der Veräußerung der 
Fondsanteile einbehalten. 

Ausländische Fonds 
Ausländische Gesellschaften führen keine 
Kapitalertragsteuer an das deutsche Finanz-
amt ab. Bei ausschüttenden bzw. teilaus-
schüttenden Fonds behält jedoch die deut-
sche Verwahrstelle die Kapitalertragsteuer 
auf  ausgeschüttete Erträge ein. 

Werden die Fondsanteile bei einer deut-
schen Verwahrstelle zurückgegeben, hat 
diese darüber hinaus Kapitalertragsteuer 
auf  den Zwischengewinn einzubehalten 
und abzuführen. Bei Rückgabe von 
Fondsanteilen, die nach dem 31. Dezember 
2008 angeschafft wurden, wird darüber 
hinaus Kapitalertragsteuer auf  den Gewinn 
aus der Veräußerung der Fondsanteile ein-
behalten. 

Zusätzlich hat die deutsche Verwahrstelle 
Kapitalertragsteuer auf  die Summe der dem 
Anleger nach dem 31. Dezember 1993 als 
zugeflossen geltenden und noch nicht der 
deutschen Kapitalertragsteuer unterlegenen 
Erträge einzubehalten und abzuführen. 
Wurden die Fondsanteile seit Erwerb unun-
terbrochen bei ein und derselben deutschen 
Verwahrstelle verwahrt, bilden nur die be-
sitzzeitanteiligen akkumulierten ausschüt-
tungsgleichen Erträge die Bemessungs-
grundlage für die Kapitalertragsteuer. Die 
akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträ-
ge werden von der Gesellschaft ermittelt 
und bewertungstäglich zusammen mit dem 
Rücknahmepreis veröffentlicht.  

EU-Zinsrichtlinie 
(Zinsinformationsverordnung) 

Am 10. November 2015 hat der Rat der 
Europäischen Union die Richtlinie zur 
Abschaffung der EU-Zinsrichtlinie (Richtli-
nie 2003/48/EG) erlassen. Mit Ausnahme 
von Österreich ist die EU-Zinsrichtlinie 
daher seit dem 1. Januar 2016 aufgehoben. 
Die Aufhebung erfolgt allerdings vorbehalt-
lich der Fortgeltung bestimmter administra-
tiver Verpflichtungen, wie z.B. das Berichten 
und Austauschen von Informationen in 
Bezug auf  sowie der Einbehalt von Quel-
lensteuern von Zahlungen vor dem 1. Janu-
ar 2016. In Österreich erfolgt die Aufhe-
bung spätestens zum 1. Januar 2017. Unter 
gewissen Voraussetzungen kann die Aufhe-
bung auch bereits zum 1. Oktober 2016 
erfolgen. Übergangsbestimmungen im Fall 
von sich überschneidenden Geltungsberei-
chen verhindern eine parallele Anwendung. 
Im Ergebnis bedeutet dies, dass spätestens 
ab 2018 innerhalb der EU volle Steuer-
transparenz gegeben sein wird und die EU-
Quellensteuer ab diesem Zeitpunkt obsolet 
wird.  

Bis zur Aufhebung der EU-Zinsrichtlinie 
waren alle Mitgliedstaaten verpflichtet, den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
Auskünfte über Zinszahlungen und gleich-

gestellte Zahlungen zu erteilen, die im Aus-
kunft erteilenden Mitgliedstaat an eine in 
einem anderen Mitgliedstaat ansässige Per-
son gezahlt werden. Allerdings wurde eini-
gen Staaten gewährt, stattdessen während 
einer Übergangszeit eine Quellensteuer in 
Höhe von 35% zu erheben. Von diesem 
Recht machte zuletzt nur noch Österreich 
Gebrauch. 

Grundzüge des automatischen 
steuerlichen Informationsaustausches 
(Common Reporting Standard, CRS) 

Am 21. Juli 2014 hat die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) einen globalen Standard 
für den automatischen Austausch von Kon-
todaten in Steuerangelegenheiten vorgelegt. 
Der vorgelegte Standard sieht einen auto-
matisierten, internationalen Datenaustausch 
zwischen den nationalen Finanzbehörden 
vor und besteht aus einem Musterabkom-
men, dem sog. Common Reporting Stan-
dard („CRS“) Due Diligence Prozess sowie 
einer Musterkommentierung.  Der CRS 
definiert meldepflichtige Finanzinstitute, 
Konten und Informationen. Ende Oktober 
2014 haben 51 Staaten das Musterabkom-
men unterzeichnet, um Informationen 
automatisiert auszutauschen. Zwischenzeit-
lich haben sich mehr als 90 Staaten und 
Gebiete darauf  verständigt, durch gegensei-
tigen Informationsaustausch über Finanz-
konten eine effektive Besteuerung sicherzu-
stellen. CRS beginnt grundsätzlich erstmalig 
mit dem Meldezeitraum 2016, einige CRS-
Teilnehmerstaaten beginnen jedoch erst mit 
dem Meldejahr 2017. Deutschland hat sich 
verpflichtet, die Informationen über Fi-
nanzkonten aus dem Jahr 2016 erstmalig im 
September 2017 mit den OECD-
Partnerstaaten auszutauschen. 

Seit 1. Januar 2016 müssen deutsche Finan-
zinstitute sämtliche Kontoinhaber kenn-
zeichnen, bei denen eine ausländische Steu-
erpflicht vorliegt. Deren Depots und 
Erträge sind an die deutschen Finanzbe-
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hörden (Bundeszentralamt für Steuern 
BZSt) zu melden. Dieses leitet die Daten an 
die betreffenden Teilnehmerstaaten weiter. 
Vorgesehen sind nur Melde- jedoch keiner-
lei Steuerabzugsverpflichtungen. Die Rege-
lungen der Abgeltungsteuer bleiben durch 
den steuerlichen Informationsaustausch 
unberührt.  

Investmentsteuerreform 

Das Investmentsteuerreformgesetz sieht 
grundsätzlich vor, dass ab 2018 bei Fonds 
bestimmte inländische Erträge (Dividenden 
/ Mieten / Veräußerungsgewinne aus Im-
mobilien) bereits auf  Ebene des Fonds 
besteuert werden. Auf  Ebene des Anlegers 
sind Ausschüttungen, Vorabpauschalen und 
Gewinne aus dem Verkauf  von Fondsantei-
len unter Berücksichtigung von Teilfreistel-
lungen grundsätzlich steuerpflichtig.  

Die Teilfreistellungen sollen ein Ausgleich 
für die Vorbelastung auf  der Fondsebene 
sein, so dass Anleger unter bestimmten 
Voraussetzungen einen pauschalen Teil der 
vom Fonds erwirtschafteten Erträge steuer-
frei erhalten. Dieser Mechanismus gewähr-
leistet allerdings nicht, dass in jedem Einzel-
fall ein vollständiger Ausgleich geschaffen 
wird. 

Zum 31. Dezember 2017 soll unabhängig 
vom tatsächlichen Geschäftsjahresende des 
Fonds für steuerliche Zwecke ein (Rumpf-) 
Geschäftsjahr als beendet gelten. Hierdurch 
können ausschüttungsgleiche Erträge zum 
31. Dezember 2017 als zugeflossen gelten. 
Zu diesem Zeitpunkt sollen auch die 
Fondsanteile der Anleger als veräußert, und 
am 1. Januar 2018 als wieder angeschafft 
gelten. Ein Gewinn aus dem fiktiven Ver-
kauf  der Anteile soll jedoch erst im Zeit-
punkt der tatsächlichen Veräußerung der 
Anteile bei den Anlegern als zugeflossen 
gelten.  

Rechtliche Hinweise 

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen 
Überblick über die steuerlichen Folgen der 
Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht 
alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich 
aus der individuellen Situation des Anlegers 
ergeben können. Interessierten Anlegern 
empfehlen wir, sich durch einen Angehöri-
gen der steuerberatenden Berufe über die 
steuerlichen Folgen des Fondsinvestments 
beraten zu lassen.  

Die steuerlichen Ausführungen basieren 
auf  der derzeit bekannten Rechtslage. Es 
kann keine Gewähr dafür übernommen 
werden, dass sich die steuerrechtliche Beur-
teilung durch Gesetzgebung, Rechtspre-
chung oder Erlasse der Finanzverwaltung 
nicht ändert. Solche Änderungen können 
auch rückwirkend eingeführt werden und 
die oben beschriebenen steuerrechtlichen 
Folgen nachteilig beeinflussen. 

Änderung durch das Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz (BilMoG): 
Spezielle Anhangangaben für Fonds  
(§ 285 Nr. 26 HGB; § 314 Absatz 1 Nr. 18 
HGB) 

Anleger, die nach dem Handelsgesetzbuch 
(HGB) dazu verpflichtet sind den Jahresab-
schluss um einen Anhang zu erweitern und 
die zu mehr als 10 Prozent am Fondskapital 
von in- und ausländischen Spezial- und 
Publikumsfonds beteiligt sind, müssen nach 
dem BilMoG ergänzende Angaben zu den 
Fonds im Anhang offen legen.  

Das BilMoG ist grundsätzlich für Ge-
schäftsjahre anwendbar, die nach dem 31. 
Dezember 2009 beginnen. Das BilMoG 
sieht die folgenden zusätzlichen Angaben 
im Anhang (§ 285 Nr. 26 HGB) und Kon-
zernanhang (§ 314 Absatz 1 Nr. 18 HGB) 
vor: 

‡ Klassifizierung des Fonds nach Anlage-
zielen, z.B. Aktienfonds, Rentenfonds, 

Immobilienfonds, Mischfonds, Hedgefonds 
oder Sonstige Investmentvermögen 

‡ Marktwert / Anteilwert nach §§ 168, 278 
KAGB oder § 36 InvG in der bis zum 21. 
Juli 2013 geltenden Fassung 

‡ Differenz zwischen Marktwert und 
Buchwert 

‡ (Ertrags-)Ausschüttungen des Geschäfts-
jahres 

‡ Beschränkungen des Rechts zur täglichen  

‡ Rückgabe 

‡ Gründe für das Unterlassen von Ab-
schreibungen gemäß § 253 Absatz 3 Satz 4 
HGB 

‡ Anhaltspunkte für eine voraussichtlich 
nicht dauerhafte Wertminderung 

Bitte wenden Sie sich für individuelle und 
weiterführende Informationen persönlich 
an Ihren Abschlussprüfer. 
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